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Beilagen:

- Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 5. Dezem-
ber 2025 (englisches Original);

—  Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/1463 der Kommission zur Festlegung
technischer und operativer Spezifikationen des technischen Systems fiir den
grenziberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen und zur
Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung gemadss der Verord-
nung (EU) 2018/1724 des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L 231
vom 6.9.2022, S. 1).



ZUSAMMENFASSUNG

Mit Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 5. Dezember
2025 wurde die Ubernahme der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/1463 der
Kommission zur Festlegung technischer und operativer Spezifikationen des techni-
schen Systems flir den grenziiberschreitenden automatisierten Austausch von
Nachweisen und zur Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung ge-
mdss der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europdischen Parlaments und des Rates
(OOTS-DV) in das EWR-Abkommen beschlossen.

Die gegenstdindliche OOTS-DV bildet einen zentralen Baustein der europdischen Di-
gitalisierungsstrategie, mit dem die Interoperabilitit éffentlicher Verwaltungen
gestdrkt wird. Sie schafft die Grundlage fiir die Einrichtung des , Once-Only-Tech-
nical-System” (OOTS), das es Behérden in den EWR-Mitgliedstaaten ermdéglicht,
Nachweise grenziiberschreitend auszutauschen. Natlirliche Personen und Unter-
nehmen miissen diese Nachweise nur einmal bereitstellen, sofern sie den Aus-
tausch lber das System wiinschen und diesem explizit zustimmen. Durch das Sys-
tem werden Verwaltungsverfahren effizienter, die Kosten und der Aufwand redu-
zieren sich und die Mobilitit innerhalb des Binnenmarktes wird erleichtert. Die
OOTS-DV legt die technische Architektur des Systems fest und bestimmt, welche
Aufgaben und Verantwortlichkeiten die EU-Kommission, die EWR-Mitgliedstaaten,
die nachweiseanfragenden Behdrden, die Nachweislieferanten sowie etwaige Ver-
mittlungsplattformen haben. Zudem regelt sie Anforderungen an Sicherheit, Be-
trieb, Wartung und ein Protokollsystem zur Uberwachung des Datenaustauschs.

Liechtenstein iibernimmt die gegensténdliche OOTS-DV im Rahmen seiner EWR-
Mitgliedschaft. Da der finanzielle Aufwand fiir die technische Umsetzung der
OOTS-DV den Betrag von CHF 250000 liberschreitet, wird gemdss Punkt 2/a zwei-
ter Spiegelstrich des Gutachtens StGH 1995/14 vom 11. Dezember 1995 in Verbin-
dung mit Art. 30 Finanzhaushaltsgesetz die Zustimmung des Landtages fiir die
Ubernahme der OOTS-DV benétigt.

Der Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 5. Dezember
2025 bedarf zu seiner Gliltigkeit der Zustimmung des Landtages, da es sich hierbei
um einen Staatsvertrag handelt, durch welchen Verpflichtungen im Sinne von

Art. 8 Abs. 2 der Landesverfassung eingegangen werden.



ZUSTANDIGES MINISTERIUM

Ministerium fir Prasidiales und Finanzen

BETROFFENE STELLEN

Amt fir Informatik

Stabsstelle fur Digitale Innovation



Vaduz, xxx
LNR 2026-252
P

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend den Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses

Zu unterbreiten.

. BERICHT DER REGIERUNG

1. AUSGANGSLAGE

Am 5. Dezember 2025 hat der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschlossen, die
Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/1463 der Kommission zur Festlegung tech-
nischer und operativer Spezifikationen des technischen Systems fir den grenz-
Uberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen und zur Anwen-
dung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung gemass der Verordnung (EU)
2018/1724 des Europaischen Parlaments und des Rates (OOTS-DV) in das EWR-
Abkommen zu Gbernehmen (Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Aus-

schusses).

Die OOTS-DV ist in der EU am 26. September 2022 in Kraft getreten und seit dem

12. Dezember 2023 in den EU-Mitgliedsstaaten unmittelbar anwendbar.



In den EWR/EFTA-Staaten wird die OOTS-DV am Tag des Inkrafttretens des ent-
sprechenden EWR-Ubernahmebeschlusses in Kraft treten. Die OOTS-DV wird ab

diesem Datum in den EWR/EFTA-Staaten unmittelbar anwendbar.

Die Ubernahme der OOTS-DV bedarf jedoch geméass Punkt 2/a zweiter Spiegel-
strich des Gutachtens StGH 1995/14 vom 11. Dezember 1995 in Verbindung mit
Art. 30 Finanzhaushaltsgesetz der Zustimmung des Landtages, da der finanzielle
Aufwand fur die technische Umsetzung der OOTS-DV den Betrag von CHF 250°000

Uberschreitet.

Das Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschus-
ses bedarf des Abschlusses der Zustimmungsverfahren durch die nationalen Ge-
setzgeber in den EWR/EFTA-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein. Der vor-
liegende Bericht und Antrag und dessen Behandlung im Landtag dienen dazu, die

Zustimmung des Landtags einzuholen.

2. BEGRUNDUNG DER VORLAGE

Die EWR/Schengen-Kommission des Landtages und die Regierung haben in ihren
Sitzungen vom 24. November 2025 sowie vom 2. Dezember 2025 befunden, dass
der Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses der Zustimmung
des Landtages gemass Art. 8 Abs. 2 der Landesverfassung bedarf, da der finanzielle
Aufwand fur die technische Umsetzung der OOTS-DV den Betrag von CHF 250000

Uberschreitet.

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE

3.1 Allgemeines

Die gegenstandliche OOTS-DV konkretisiert basierend auf der Ermachtigung in
Art. 14 der Verordnung (EU) 2018/1724 (Single Digital Gateway Verordnung;



SDGV) die technischen sowie organisatorischen Vorgaben fiir das sogenannte
Once-Only-Technical-System (OOTS). Hierbei handelt es sich um ein System, das
den grenziiberschreitenden Austausch von behordlichen Nachweisen ermoglicht
und damit der Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung dient. Natdir-
liche Personen und Unternehmen kénnen das OOTS nutzen, wobei die Nutzung

ausschliesslich auf freiwilliger Basis erfolgt.

Das OOTS erlaubt es, bereits bei einer Behorde vorhandene Nachweise, auf Antrag
der betroffenen Person, elektronisch an eine andere zustandige Behorde in einem
anderen Mitgliedstaat zu (ibermitteln, ohne dass die Nachweise erneut beige-
bracht werden missen. Betroffen sind insbesondere die Nachweise zu den Ver-
fahren gemass Anhang Il der SDGV (z.B. Geburtsnachweis, Wohnsitzbestatigung,

Studiennachweis).

Das OOTS hilft dabei, Verwaltungsverfahren effizienter zu gestalten. Fiir natirliche
Personen bedeutet das, weniger Biirokratie, keine mehrfache Dokumenteniiber-
tragung, gegebenenfalls ein Entfall von Beglaubigungen und insgesamt schnellere
Verfahren. Fir Unternehmen kann das OOTS zu einer Reduktion von Transaktions-
und Compliance-Kosten und einer Beschleunigung des Markteintritts in andere

EWR-Mitgliedstaaten fihren.

Das OOTS ist nicht nur eine operative Infrastruktur fir den grenziiberschreitenden
Nachweisaustausch, sondern kann darliber hinaus als Interoperabilitatsbasis fir
die Weiterentwicklung digitaler Verwaltungsdienste und als Baustein fur die nati-
onale Entbirokratisierung dienen. Nachweise kénnen somit auch im nationalen
Kontext zwischen den Amts- und Stabsstellen gemé&ss Once-Only-Prinzip ausge-
tauscht werden. Weitere Synergien ergeben sich im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der EUDI-Wallet, die in die elD.li-App integriert wird und Nachweise liber
das OOTS beziehen wird.
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3.2 Wesentliche Inhalte der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/1463

Die Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/1463 konkretisiert die technischen und
operativen Vorgaben fiir das OOTS zur einmaligen Erfassung gemadss Art. 14 der
Verordnung (EU) 2018/1724. Sie regelt insbesondere die Architektur des Systems,
die Rollen und Pflichten der beteiligten Akteure sowie die Anforderungen an Si-
cherheit, Betrieb, Wartung und die Protokollierung des grenziiberschreitenden

Nachweisaustauschs.
3.3 Technische und operative Spezifikationen
Das OOTS ist ein System aus mehreren miteinander verbundenen Bestandteilen.

Dazu gehodren insbesondere:

. Verfahrensportale der nachweiseanfragenden Behorden sowie die Daten-

dienste der Nachweislieferanten;
. intermedidre Plattformen, soweit diese eingesetzt werden;

. Vorschaubereich (Preview-Funktionalitdt) zur Einsicht und Auswahl durch

die Nutzerinnen und Nutzer;
. nationale Register und Dienste, soweit relevant;
. elDAS! Knoten zur Authentifizierung und zum Identitatsabgleich;
. eDelivery Zugangspunkte fir den sicheren Datentransport;
. gemeinsame Dienste (Common Services);

. technische Schnittstellen und Integrationen, die den Austausch zwischen

den einzelnen Komponenten ermoglichen.

1 eIDAS steht fiir Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Mit der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 (elDAS-Verordnung) wurde EU/EWR-weit ein einheitlicher Rahmen fir die elektronische Identi-
fizierung (elD) und Vertrauensdienste geschaffen.
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Das OOTS baut dabei auf bestehenden europdischen Infrastrukturkomponenten
auf, insbesondere auf elDAS fiir die elektronische Identifizierung sowie auf eDe-
livery firr die gesicherte Ubermittlung zwischen den beteiligten Stellen. Folglich

kann auch die liechtensteinische elD fiir die Authentifizierung verwendet werden.

Die OOTS-DV sieht zudem die Anbindung von gemeinsamen Diensten (Common

Services) vor, welche durch die EU-Kommission bereitgestellt werden.

Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass ihre Verfahrensportale technisch an
diese gemeinsamen Dienste angebunden werden und die eigenen Datendienste

korrekt registriert sind.

3.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten

Die OOTS-DV verteilt Aufgaben und Verantwortlichkeiten auf die folgenden Ak-

teure:

. EU-Kommission: Aufbau, Bereitstellung und Betrieb der gemeinsamen
Dienste sowie des technischen Support-Dashboards, inklusive Hosting, Mo-

nitoring, Wartung und Weiterentwicklung;

. Mitgliedstaaten: Einrichtung, Betrieb und Sicherheit der nationalen OOTS-
Komponenten (insbesondere Portale, Datendienste, eIDAS Knoten, eDe-

livery Zugangspunkte und Integration);

. Nachweise anfordernde Behoérden (Evidence Requester): Integration des
OQTS in die Verfahrensportale, Nutzerinformation, Einholung der Zustim-

mung und Erstellung standardisierter Nachweisanfragen;

. Nachweislieferanten (Evidence Provider): Bereitstellung von Datendiensten
zur Verarbeitung der Anfragen, Durchfiihrung des Identitats- und Nachweis-
abgleichs, Bereitstellung von Vorschauméglichkeiten und Ubermittlung der

Nachweise im vorgesehenen Format.
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3.3.2 Verzeichnis, Registrierung und Aktualitat

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle relevanten Nachweislieferanten und
Nachweisarten, die fir die betroffenen Online-Verfahren erforderlich sind, im Ver-
zeichnis (Data Service Directory) erfasst sind. Die EU-Kommission stellt hierfiir gra-
fische und programmgesteuerte Schnittstellen zur Registrierung, Anderung und

Verwaltung von Zugriffsrechten bereit.

Fiir jede registrierte Nachweisart ist zudem das erforderliche Sicherheitsniveau
der eingesetzten elektronischen Identifizierungsmittel zu hinterlegen. Dabei darf
das Sicherheitsniveau fiir grenziiberschreitende Nutzerinnen und Nutzer nicht ho-

her sein als flr rein nationale Nutzerinnen und Nutzer.

3.3.3 Austauschprozess

Der Nachweisaustausch tiber das OOTS ist fiir natirliche Personen und Unterneh-
men grundsatzlich freiwillig und erfolgt in einem standardisierten mehrstufigen

Ablauf.

Die nachweiseanfragende Behdérde informiert verstandlich Giber die Funktions-
weise, die Freiwilligkeit sowie Uber die Moglichkeit, Nachweise vorab einzusehen
und auszuwahlen. Die Authentifizierung im OOTS erfolgt liber notifizierte elektro-
nische Identifizierungsmittel gemass elDAS. Folglich kann die liechtensteinische

elD zur Identifizierung verwendet werden.

Die Nachweisanfrage erfolgt in einem einheitlichen, verbindlichen Format. Sie ent-
halt alle notwendigen Angaben, etwa welcher Nachweis flr welches Verfahren be-
notigt wird, welche Behorde die Anfrage stellt und Details zur Zustimmung zur

Verwendung von OOTS durch den Nutzer.

Die Nutzer des OOTS entscheiden selbst, welche der bendtigten Nachweise lGber-

mittelt werden. In der Regel entscheidet der Nutzer nach der Ansicht im
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Vorschaubereich, ob der betreffende Nachweis an die Behorde libermittelt wer-
den soll. Der Datenaustausch findet nur nach erfolgreichem Identitats- und Nach-

weisabgleich statt.

3.3.4 Protokollierung und Datenschutz

Im Rahmen des OOTS werden hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards ge-
wahrleistet und sichergestellt. Fiir einen sicheren Betrieb und damit Ablaufe spa-
ter nachvollzogen werden kénnen, schreibt die OOTS-DV eine Protokollierung vor.
Zu jeder Anfrage wird festgehalten, welcher Nachweis angefordert wurde und ob
eine Antwort eingegangen ist oder ein Fehler aufgetreten ist. Der Nachweis selbst
wird dabei nicht gespeichert. Zusatzlich werden technische Ubermittlungsdaten
aus dem eDelivery-System protokolliert, sprich wann die Anfrage gesendet, die

Antwort empfangen oder ein Fehler gemeldet wurde.

Beim Nachweislieferanten wird ausserdem erfasst, wie sich die Nutzerinnen und
Nutzer nach der Vorschau entschieden haben, ob sie den Nachweis freigegeben,
abgelehnt oder den Vorgang abgebrochen haben. Die Aufbewahrung der Proto-
kolle erfolgt grundsatzlich fiir zwolf Monate, vorbehaltlich langerer nationaler Auf-
bewahrungsfristen. Bei Verdacht auf Vorfdlle sowie fiir Audits und Stichproben-
kontrollen miissen Protokolle Gber das technische Support Dashboard gegenseitig

verfligbar gemacht werden kénnen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des OOTS erfolgt aus-
schliesslich im Rahmen der Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Die
Mitgliedstaaten sind fir den Schutz der Daten in ihrer Zustandigkeit verantwort-

lich.



14

3.3.5 Sicherheitsanforderungen

Die OOTS-DV definiert verbindliche Mindestanforderungen an die Sicherheit und
Datenintegritat im OOTS. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten haben im
Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten geeignete technische und organisatori-
sche Massnahmen zu treffen, um einen unbefugten Zugriff auf Systeme und Daten
zu verhindern sowie unzuldssige Eingaben, Anderungen oder Léschungen auszu-
schliessen. Zudem miussen Sicherheitsvorfalle erkannt werden kénnen, und sicher-
heitsrelevante Ereignisse sind nach anerkannten internationalen Standards zu pro-

tokollieren.

Dariiber hinaus gelten spezifische Anforderungen fir die Absicherung der Kom-
munikationsverbindungen, insbesondere im Zusammenhang mit eDelivery, sowie
fir die eindeutige Nachweisbarkeit des Ursprungs von Nachweisanfragen und Ant-
worten. Die Verantwortung fiir Vertraulichkeit, Integritat und Verfiigbarkeit ist da-

bei entlang der Ubermittlungskette klar aufgeteilt.

4. VERHALTNIS ZUR SCHWEIZ

Fiir die Schweiz als Nicht-EWR-Vertragsstaat besteht keine Verpflichtung, die
OOTS-DV in nationales Recht zu Uberfiihren. Es sind keine unmittelbaren Auswir-
kungen auf das bilaterale Verhaltnis zur Schweiz zu erwarten. Ohne eine entspre-
chende Anbindung der Schweiz an das System kénnen die mit dem OOTS verbun-
denen administrativen Erleichterungen und Effizienzgewinne im Verhiltnis zur

Schweiz jedoch nicht genutzt werden.

5. VERFASSUNGSMASSIGKEIT / RECHTLICHES

Die Regierung ist gemeinsam mit der EWR/Schengen-Kommission des Landtags

zur Auffassung gelangt, dass der Beschluss Nr. 306/2025 des Gemeinsamen EWR-
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Ausschusses vom 5. Dezember 2025 betreffend die Ubernahme der OOTS-DV in
das EWR-Abkommen dem Hohen Landtag gemass Art. 8 Abs. 2 der Landesverfas-

sung zur Zustimmung vorzulegen ist.

Im Ubrigen wirft die Vorlage keine verfassungsméssigen Fragen auf.

6. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTATIGKEIT, RESSOURCENEINSATZ

UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

6.1 Neue und verdnderte Kernaufgaben

Mit der Ubernahme der OOTS-DV in das EWR-Abkommen werden dem Amt fiir
Informatik sowie der Stabsstelle fiir Digitale Innovation zusatzliche Aufgaben im

Rahmen der technischen und rechtlichen Umsetzung (ibertragen.

Das Amt fiir Informatik (ibernimmt im Rahmen des Betriebs sowie der grenziiber-

schreitenden Interoperabilitat des OOTS folgende Aufgaben:

. Betrieb der nationalen OOTS-Anbindung: Einrichtung der notwendigen
OOTS-Komponenten und deren Integration in bestehende Systemlandschaf-

ten.

. Anbindung eDelivery Access Point: Kontrolle und Koordination des eDelivery
Zugangspunktes (Betrieb durch externen Anbieter) sowie Sicherstellung des

sicheren grenziiberschreitenden Austauschs.

. OOTS spezifische Protokollierung und Monitoring: Einflihrung beziehungs-
weise Erweiterung von Logging, Nachvollziehbarkeit und Uberwachung ge-

mass OOTS-Vorgaben.

. Release- und Change-Management im EU-Kontext: Koordination und Um-

setzung von Anderungen und Updates, die durch Weiterentwicklungen auf
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EU-Ebene oder bei anderen EWR-Mitgliedstaaten ausgeldst werden, inklu-

sive Tests, Abstimmung und kontrollierter Uberfiihrung in den Betrieb.

. Zentrale technische Ansprechstelle fiir andere EWR-Mitgliedstaaten: Bereit-
stellung eines zentralen Ansprechpartners fiir technische Abstimmungen

und operative Fragestellungen im Zusammenhang mit dem OOTS.

Die Stabsstelle fur Digitale Innovation tibernimmt folgende zusatzliche Aufgaben

innerhalb der bestehenden Kernaufgaben:

. Bereitstellung eines zentralen Ansprechpartners fiir die anderen EWR-Mit-
gliedstaaten sowie die EU-Kommission bzw. die EFTA-Uberwachungsbe-

horde bei rechtlichen Fragen.

. Schnittstelle zu den einzelnen Amts- und Stabsstellen innerhalb der Landes-
verwaltung, die an das OOTS angebunden werden sowie zu den externen

Stakeholdern (z.B. Gemeinden).

. Unterstlitzung bei der verwaltungsinternen Kommunikation sowie bei der

Einflhrung und Weiterentwicklung der OOTS-Prozesse.
6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und raumliche Auswirkungen

Die Ubernahme der OOTS-DV in das EWR-Abkommen hat personelle, finanzielle

sowie organisatorische Auswirkungen:

Finanziell und personell:

. Flr die Umsetzung und den Aufbau des OOTS ist von Kosten in der Héhe von
CHF 1'400’000 auszugehen. Die Kosten fir das Projekt sind durch das Budget
2025 und 2026 gedeckt.

. Es ist von wiederkehrenden jéhrlichen Kosten in Hohe von rund CHF 20'000

auszugehen.
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Fiir den Betrieb und den Unterhalt des OOTS sowie eDelivery (Access Point)
wird eine operative Betriebsrolle im Umfang von insgesamt 1 FTE benoétigt.
Diese Stelle ist derzeit noch nicht bewilligt, soll aber im Budget fir das Jahr

2027 beantragt werden.

Fur die nationale und internationale Koordination als zentrale technische
Ansprechperson ist ein Aufwand von rund 0,5 FTE vorgesehen, insbesondere
fir die Anbindung und Erweiterung von Evidence Providern (Nachweisliefe-
ranten) sowie flr administrative Aufgaben im Zusammenhang mit OOTS-
Teilsystemen, wie beispielsweise der Pflege der Common Services. Diese
Stelle ist derzeit noch nicht bewilligt, soll aber im Budget fur das Jahr 2027

beantragt werden.

Organisatorisch:

6.3

Aufbau einer geeigneten Betriebsorganisation fiir den Betrieb von OOTS.

Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle als Single Point of Contact

(SPOC) fur nationale und internationale Akteure.

Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung

Es wird erwartet, dass die Ubernahme der OOTS-DV in Liechtenstein Auswirkun-

gen auf die Umsetzung der folgenden UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) haben

wird:

SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur: Die OOTS-DV stéarkt die digi-
tale offentliche Infrastruktur durch eine einheitliche technische Architektur,
Interoperabilitdtsstandards und sichere Datenaustauschmechanismen. Sie
fordert Innovation in der Verwaltung, beschleunigt die Digitalisierung staat-
licher Prozesse und verbessert die technologische Basis fiir Unternehmen

und natdirliche Personen, insbesondere im grenziiberschreitenden Kontext.



18

. SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen: Durch klar definierte
Rollen, Verantwortlichkeiten sowie Anforderungen an Sicherheit, Betrieb
und Wartung tragt die Verordnung zu transparenten, effizienten und ver-
lasslichen Institutionen bei. Vereinfachte Verwaltungsverfahren, geringere
Burokratie und nachvollziehbare Datenflisse starken das Vertrauen von na-

tlrlichen Personen und Unternehmen in staatliches Handeln.

. SDG 8 Menschenwiirdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Die Reduktion
administrativer Lasten und Mehrfachmeldungen entlastet Unternehmen
und senkt Markteintritts- und Expansionshirden im Binnenmarkt. Effizien-
tere Verwaltungsprozesse unterstiitzen wirtschaftliche Aktivitat, Produktivi-

tat und nachhaltiges Wachstum.

Die Regierung geht somit davon aus, dass sich die Ubernahme der OOTS-DV in das
EWR-Abkommen insgesamt auf drei SDGs positiv auswirken wird. Gleichzeitig wird
nicht mit negativen Auswirkungen auf die SDGs gerechnet. Die Regierung kommt
deshalb zum Schluss, dass die Ubernahme der OOTS-DV in das EWR-Abkommen

die Nachhaltigkeit im Sinne der SDGs verbessern wird.
6.4 Evaluation

Eine gesonderte Evaluation ist nicht vorgesehen.
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Il. ANTRAG DER REGIERUNG

Aufgrund der vorstehenden Ausfiihrungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den

Antrag,

der Hohe Landtag wolle dem Beschluss Nr. 306/2025 vom 5. Dezember 2025 des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Durchfiihrungsverordnung (EU)
2022/1463 der Kommission zur Festlegung technischer und operativer Spezifikati-
onen des technischen Systems fiir den grenziiberschreitenden automatisierten
Austausch von Nachweisen und zur Anwendung des Grundsatzes der einmaligen
Erfassung gemass der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europaischen Parlaments

und des Rates die Zustimmung erteilen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagsprasident, sehr geehrte Frauen und

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorziiglichen Hochachtung.

REGIERUNG DES
FURSTENTUMS LIECHTENSTEIN

gez. Brigitte Haas
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DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE
No 306/2025

of 5 December 2025

amending Annex X (Services in general) to the EEA Agreement

THE EEA JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (“the EEA Agreement”), and
in particular Article 98 thereof,

Whereas:

(1) Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1463 of 5 August 2022 setting out
technical and operational specifications of the technical system, for the cross-border
automated exchange of evidence and application of ghe ‘onge-only’ principle in
accordance with Regulation (EU) 2018/1724 of theyEuropean Parliament and of the
Council' is to be incorporated into the EEA Agreement.

(2) Annex X to the EEA Agreement should therefore be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The following point is inserted after point Sa-(Commission Implementing Regulation (EU)
2020/1121) of Annex X to the EEA Agreement:

‘Sb. 32022 R 1463: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1463 of 5 August
2022 setting out technical’and/operational specifications of the technical system for the
cross-border automatéd exchange of evidence and application of the ‘once-only’
principle in accordanee with Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament
and of the Council (OJ Ll 231, 6.9.2022, p. 1).’

Article 2

The text“of Implementing Regulation (EU) 2022/1463 in the Icelandic and Norwegian
languages,.to,be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European
Union, shall be authentic.

Article 3

This Decision shall enter into force on 6 December 2025, provided that all the notifications
under Article 103(1) of the EEA Agreement have been made®, or on the day of the entry into
force of Decision of the EEA Joint Committee No 333/2022 of 9 December 20222, whichever
is the later.

! OJ L 231, 6.9.2022, p. 1.
Constitutional requirements indicated.
2 OJ L 164, 29.6.2023, p. 75.

EN



Article 4

This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the
Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 5 December 2025.

For the EEA Joint Committee
The President

Stefan Haukur Johannesson

The Secretaries 6

To the EEA Joint Commit

Knut Hermanx\(\: Matus Minarik
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/1463 DER KOMMISSION
vom 5. August 2022

zur Festlegung technischer und operativer Spezifikationen des technischen Systems fiir den

grenziiberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen und zur Anwendung des

Grundsatzes der einmaligen Erfassung gemif§ der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europiischen
Parlaments und des Rates

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag uiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) 2018/1724 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober 2018 iiber die
Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemldsungsdiensten und
zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 ('), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 9,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Gemif Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 ist die Kommission verpflichtet, in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten ein technisches System fiir den grenziiberschreitenden automatisierten Austausch von
Nachweisen einzurichten, das fiir die in Anhang II der genannten Verordnung aufgefithrten Online-Verfahren und
die in den Richtlinien 2005/36/EG (%), 2006/123/EG (*), 2014/24/EU (*) und 2014/25/EU () des Europdischen
Parlaments und des Rates vorgesehenen Verfahren erforderlich ist.

(2)  Inden in dieser Verordnung enthaltenen technischen und operativen Spezifikationen des technischen Systems zur
einmaligen Erfassung (,once-only“ technical system; im Folgenden OOTS) sollten die Hauptkomponenten der
Architektur des OOTS festgelegt und die technischen und operativen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Kommission, der Mitgliedstaaten, der Nachweise anfordernden Behorden, der Nachweislieferanten und der
intermedidren Plattformen festgelegt werden. Dariiber hinaus sollte im Rahmen dieser Spezifikationen ein
Protokollsystem zur Uberwachung des Austauschs eingerichtet und die Verantwortung fiir die Wartung, den Betrieb
und die Sicherheit des OOTS abgegrenzt werden.

(3)  Um die Einrichtung des OOTS bis zu dem in der Verordnung (EU) 20181724 festgelegten Datum zu ermdglichen,
ist vorgesehen, diese Verordnung um detailliertere, nicht verbindliche technische Entwurfsdokumente zu erginzen,
die von der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der Koordinierungsgruppe fiir das
Zugangstor und im Einklang mit den Leitlinien der Kommission fur die Umsetzung des Arbeitsprogramms der
Verordnung iiber das einheitliche digitale Zugangstor 2021-2022 einvernehmlich erstellt werden. Wird dies jedoch
aufgrund neuer technischer Entwicklungen oder aufgrund von Debatten oder Meinungsverschiedenheiten innerhalb
der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor als notwendig erachtet — insbesondere im Hinblick auf die

() ABL.L295vom 21.11.2018, S. 1.

() Richtlinie 2005/36/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 iiber die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen (ABL. L 255 vom 30.9.2005, S. 22).

() Richtlinie 2006/123/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 iiber Dienstleistungen im Binnenmarkt
(ABL. L 376 vom 27.12.2006, S. 36).

() Richtlinie 2014/24/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die 6ffentliche Auftragsvergabe und
zur Authebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABL L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

() Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die Vergabe von Auftrigen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie
2004/17[EG (ABL. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).
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Fertigstellung der technischen Entwurfsdokumente und wichtige Konzeptionsentscheidungen —, oder ergibt sich die
Notwendigkeit, bestimmte Elemente der technischen Entwurfsdokumente verbindlich zu gestalten, so ist es moglich,
die in dieser Verordnung festgelegten technischen und operativen Spezifikationen gemaf dem in Artikel 37 Absatz 2
der Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Priifverfahren zu ergdnzen bzw. zu dndern.

(4)  Um die Kosten und den Zeitaufwand fiir die Einrichtung des OOTS zu verringern, sollte die Architektur des OOTS so
weit wie moglich auf wiederverwendbaren Losungen beruhen, neutral in Bezug auf die Implementierungs-
technologie sein und mit verschiedenen nationalen Losungen kompatibel sein. Das OOTS sollte beispielsweise in
der Lage sein, die bestechenden Verfahrensportale, Datendienste oder intermedidren Plattformen auf nationaler
Ebene — auch auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene —, die fiir die nationale Nutzung eingerichtet wurden, zu
nutzen. Die von der Kommission entwickelten Komponenten sollten im Rahmen einer offenen Softwarelizenz
veroffentlicht werden, durch die die Wiederverwendung und die Zusammenarbeit geférdert werden.

(5)  Eine solche wiederverwendbare Losung, die auf Unionsebene entwickelt wurde, ist das System der eIDAS-Knoten,
das in der Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission (%) festgelegt wurde und durch die
Kommunikation mit anderen Knoten des eI[DAS-Netzes die Beantragung und die Bereitstellung einer grenziiber-
schreitenden Authentifizierung eines Nutzers verarbeiten kann. Die eIDAS-Knoten sollten es Nachweise
anfordernden Behorden und gegebenenfalls Nachweislieferanten erleichtern, Nutzer zu identifizieren, die den
Austausch von Nachweisen tiber das OOTS anfordern, damit die Nachweislieferanten die Identifizierungsdaten mit
ihren bestehenden Datensitzen abgleichen konnen.

(6)  Das OOTS sollte auf der bereits geleisteten Arbeit aufbauen und Synergien mit anderen bestehenden Systemen fiir
den Austausch von Nachweisen oder Informationen zwischen Behdrden, die fiir die in Artikel 14 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren relevant sind, nutzen, darunter auch Systeme, die nicht unter
Artikel 14 Absatz 10 der genannten Verordnung fallen. Zum Beispiel sollte das OOTS in Bezug auf Fahrzeug- und
Fithrerscheinregisterdaten bereits entwickelten Datenmodellen Rechnung tragen und, soweit machbar, technische
Briicken schaffen, um die Verkniipfung der zustindigen Behorden, die bereits andere bestehende Netze (RESPER ()
oder EUCARIS (%)) nutzen, mit dem OOTS fur die Bereitstellung von Nachweisen in den vom OOTS abgedeckten
Verfahren zu erleichtern. Ein dhnlicher Ansatz sollte in Bezug auf andere Systeme verfolgt werden, unter anderem in
Bezug auf: die Emrex-Nutzergruppe (Emrex User Group; EUG) () im Bildungswesen, den elektronischen Austausch
von Sozialversicherungsdaten (Electronic Exchange of Social Security Information; EESSI) gemif$ der Verordnung
(EG) Nr. 987/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates (%) im Bereich der sozialen Sicherheit, das
Europdische Strafregisterinformationssystem, das durch den Beschluss 2009/316/]I des Rates ('!) eingerichtet
wurde, und eCertis (*}), das bei offentlichen Ausschreibungsverfahren eingesetzt wird. Die Zusammenarbeit
zwischen diesen Systemen und dem OOTS sollte von Fall zu Fall festgelegt werden.

(7)  Zum Zweck der grenziiberschreitenden Authentifizierung eines Nutzers sollte die Architektur des OOTS der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates (") Rechnung tragen. Am 3. Juni 2021
nahm die Kommission eine Empfehlung fiir ein gemeinsames Instrumentarium der Union fiir ein koordiniertes
Konzept fir einen Rahmen fiir die europdische digitale Identitdt (¥) an. Mit dieser Empfehlung wird ein
strukturierter Prozess fir die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und gegebenenfalls
dem Privatsektor geschaffen, die an den technischen Aspekten des Rahmens fiir die européische digitale Identitat

() Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 iiber den Interoperabilititsrahmen gemifs
Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates tiber elektronische Identifizierung
und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (ABL. L 235 vom 9.9.2015, S. 1).

() EU-Fiihrerscheinnetz, das auf der Grundlage von Artikel 15 der Richtlinie 2006/126/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 20. Dezember 2006 iiber den Fiihrerschein (ABI. L 403 vom 30.12.2006, S. 18) eingerichtet wurde.

(®) Vertrag tiber ein Europdisches Fahrzeug- und Fithrerscheininformationssystem (EUCARIS), angenommen in Luxemburg am 29. Juni
2000.

() Die Emrex-Nutzergruppe (EUG) ist ein unabhingiges, internationales Netz, in dem verschiedene Akteure vereint sind, die an der
Verbesserung der Ubertragbarkeit von Studierendendaten beteiligt sind. Weitere Informationen sind abrufbar unter https://emrex.eu/.

(") Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalititen

fur die Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 iiber die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABI. L 284 vom
30.10.2009, S. 1).

(") Beschluss 2009/316/]I des Rates vom 6. April 2009 zur Einrichtung des Européischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS)
gemaf Artikel 11 des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI (ABL. L 93 vom 7.4.2009, S. 33).

(") https:/[ec.europa.euftools/ecertis/#/homePage

() Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 iiber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABL L 257 vom

28.8.2014, S. 73).
(" Eine vertrauenswiirdige und sichere europdische eID — Empfehlung |Gestaltung der digitalen Zukunft Europas (europa.eu).


https://emrex.eu/
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage
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(11)

(12)

(13)

(14)

*)

mitwirken. Um fiir die notwendige Abstimmung zwischen diesem Prozess und dem OOTS zu sorgen, sollte die
Kommission insbesondere iiber die Kontaktgruppe fur Synergien und Interoperabilitit (Synergies and
Interoperability Contact Group) eine angemessene Koordinierung zwischen dem durch den Durchfithrungsbeschluss
(EU) 2015/296 der Kommission (**) eingerichteten Kooperationsnetz und der Koordinierungsgruppe fir das
Zugangstor sicherstellen.

Zur Gewihrleistung der Sicherheit der grenziiberschreitenden Dienste fiir die Zustellung elektronischer Dokumente
fur die Zwecke des OOTS sollten die Mitgliedstaaten dafiir Sorge tragen, dass diese Dienste den Anforderungen an
qualifizierte Dienste fir die Zustellung elektronischer Einschreiben gemifl Artikel 44 der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 geniigen. Zu diesem Zweck ist es angezeigt, im Rahmen des OOTS eDelivery-Zugangspunkte zu
verwenden, um ein Netz von Knotenpunkten fir den sicheren digitalen Datenaustausch zu schaffen. Die
elektronische Zustellung (eDelivery) ermoglicht nicht nur eine sichere grenziiberschreitende Zustellung, sondern
bietet auch Funktionen fur Metadatendienste, die kiinftige Versionen des OOTS mit einer grofleren Anzahl von
sicheren Knoten fiir den Datenaustausch unterstiitzen konnen. Innerhalb dieses Rahmens sollten die Mitgliedstaaten
die Moglichkeit haben, die Anbieter ihrer eDelivery-Software auszuwéhlen.

Damit die Anwendung dieser Verordnung flexibel ist, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden kénnen, ob sie einen
oder mehrere eDelivery-Zugangspunkte als Teil des OOTS einrichten mochten. Ein Mitgliedstaat sollte daher in der
Lage sein, einen einzigen Zugangspunkt einzurichten, der alle mit dem OOTS zusammenhingenden eDelivery-
Mitteilungen an die Nachweise anfordernden Behorden oder Nachweislieferanten iiber eine intermedidre Plattform
verwaltet, oder alternativ mehrere Zugangspunkte auf einer beliebigen hierarchischen Ebene oder fur bestimmte
Bereiche, Sektoren oder geografische Ebenen seiner 6ffentlichen Verwaltungen einzurichten.

Nach dem Unionsrecht, einschlieSlich der Richtlinien 2005/36/EG, 2006/123/EG, 2014/24/EU und 2014/25/EU
sowie der Verordnung (EU) 2018/1724, miissen bestimmte Verwaltungsverfahren den Nutzern online zur
Verfiigung gestellt werden. Da diese Verfahren und die erforderlichen Nachweise im Unionsrecht nicht harmonisiert
sind, sollten gemeinsame Dienste eingerichtet werden, um den grenziiberschreitenden Austausch der fir diese
Verfahren erforderlichen Nachweise tiber das OOTS zu erméglichen.

Gibt es keine vereinbarten Nachweisarten, die in der gesamten Union harmonisiert sind und die alle Mitgliedstaaten
vorlegen konnen, sollte ein Nachweisdienst dabei helfen, zu bestimmen, welche Nachweisarten fiir ein bestimmtes
Verfahren akzeptiert werden konnen.

Der Nachweisdienst sollte auf den von den Mitgliedstaaten zur Verfiigung gestellten Regelinhalten beruhen und einen
Online-Mechanismus bereitstellen, mit dem die Mitgliedstaaten ihre Informationsanforderungen und Nachweisar-
tensitze abfragen konnen. Der Nachweisdienst sollte die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, Informationen iiber
die Vorschriften fiir bestimmte Nachweisarten zu verwalten und auszutauschen.

In Fillen, in denen die Interoperabilitit zwischen dem Verfahrensportal und den Datendiensten und den
gemeinsamen Diensten erforderlich ist, sollte dies durch eine technische Entwurfsdokumentation unterstiitzt
werden.

In dieser Verordnung sollte festgelegt werden, wann strukturierte und unstrukturierte Nachweise, die fiir die in
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 aufgefithrten Verfahren erforderlich sind, als rechtmifig in
einem elektronischen Format ausgestellt gelten, das einen automatischen Austausch ermdglicht. Unstrukturierte
Nachweise, die in einem elektronischen Format ausgestellt wurden, konnen iiber das OOTS ausgetauscht werden,
wenn sie um die Metadatenelemente des allgemeinen Metadatenmodells des OOTS ergdnzt werden, das in dem in
Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung genannten semantischen Datenspeicher enthalten ist. Strukturierte Nachweise
konnen iiber das OOTS ausgetauscht werden, wenn sie um die Metadatenelemente des in Artikel 7 Absatz 1 dieser
Verordnung genannten allgemeinen Metadatenmodells des OOTS ergdnzt werden und entweder dem Datenmodell
des OOTS fiir die betreffende Nachweisart gemafd Artikel 7 Absatz 2 dieser Verordnung entsprechen oder von einer
vom Menschen lesbaren Fassung begleitet werden.

Durchfithrungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur Festlegung von Verfahrensmodalititen fiir die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemif Artikel 12 Absatz 7 der
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates iiber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
fiir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (ABI. L 53 vom 25.2.2015, S. 14).
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(16)

(17)

(20)

Die Mitgliedstaaten sollten frei entscheiden konnen, wann sie Nachweise in ein elektronisches Format umwandeln,
sodass ihr automatischer Austausch iiber das OOTS moglich ist. Da der Nutzen des OOTS fiir seine Nutzer jedoch
erhoht werden soll und die Verwendung von Datenmodellen und Metadatenschemata sowohl fur unstrukturierte als
auch fiir strukturierte Formate allgemein nachdriicklich empfohlen wird, sollte die Kommission die Mitgliedstaaten
bei ihren Bemithungen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, unterstiitzen.

Um Uberschneidungen zu vermeiden, Synergien sicherzustellen und den Nutzern Wahlméglichkeiten zu bieten,
sollten die Entwicklung von Datenmodellen des OOTS fiir strukturierte Nachweisarten und die Standardisierung
von Anwendungsfillen fiir die Bereitstellung von Berechtigungsnachweisen gemaf dem strukturierten Prozess, der
in der Empfehlung (EU) 2021/946 der Kommission vom 3. Juni 2021 fiir ein gemeinsames Instrumentarium der
Union fiir ein koordiniertes Konzept fiir einen Rahmen fiir die européische digitale Identitdt (**) vorgesehen ist, in
enger Zusammenarbeit und Abstimmung untereinander erfolgen, soweit es sich um Nachweise handelt, die unter
Artikel 14 der Verordnung (EU) 20181724 fallen; hierzu gehort auch die Ermittlung gemeinsamer
Anwendungsfille. Die Angleichung der Datenmodelle des technischen Systems (OOTS) und der standardisierten
Anwendungsfille im Rahmen der oben genannten Empfehlung der Kommission sollte es den Nutzern ermdglichen,
sich auf alternative Mittel fir die Lieferung der unter Artikel 14 der Verordnung (EU) 2018/1724 fallenden
Nachweise zu stiitzen, entweder unabhingig vom OOTS oder in Kombination mit diesem. Wenn Anderungen an
den Datenmodellen oder an Metadatenschemata fiir die im semantischen Datenspeicher enthaltenen Nachweise
vorgenommen werden, sollten die Mitgliedstaaten ab der Annahme einer Aktualisierung zwolf Monate Zeit haben,
um etwaige Anderungen auf die betreffenden Nachweise anzuwenden.

Um die Menge der ausgetauschten Daten zu verringern, konnte bei strukturierten Nachweisen, wenn nur eine
Teilmenge der Daten in der Nachweisanfrage angefordert wird, der Nachweislieferant oder gegebenenfalls eine
intermedidre Plattform die automatische Filterung der Daten und, falls fiir die Ubermittlung erforderlich, die
Umwandlung der Daten im Namen des verantwortlichen Datenverantwortlichen ermdglichen, sodass nur die
angeforderten Daten ausgetauscht werden.

Verwalten die Mitgliedstaaten nationale Register und Dienste, die dieselbe oder eine gleichwertige Rolle wie das
Verzeichnis der Datendienste oder der Nachweisdienst tibernchmen, sollten sie nicht verpflichtet sein, ihre Arbeit
durch Beitrdge zu den entsprechenden gemeinsamen Diensten zu verdoppeln. In einem solchen Fall sollten sie
jedoch sicherstellen, dass ihre nationalen Dienste auf eine Weise mit den gemeinsamen Diensten verbunden sind,
dass sie von anderen Mitgliedstaaten genutzt werden konnen. Alternativ dazu sollten diese Mitgliedstaaten in der
Lage sein, die entsprechenden Daten aus den nationalen Registern oder Diensten in das Verzeichnis der
Datendienste oder den Nachweisdienst zu iibertragen.

In der Erklirung von Tallinn zu elektronischen Behordendiensten (V) von 2017 bekriftigten die Mitgliedstaaten ihre
Entschlossenheit, bei der Vernetzung ihrer offentlichen elektronischen Dienste Fortschritte zu erzielen und den
Grundsatz der einmaligen Erfassung umzusetzen, um wirksame und sichere digitale offentliche Dienste
bereitzustellen, durch die das Leben der Biirgerinnen und Biirger sowie der Unternehmen erleichtert wird. Die
Berliner Erklirung zur digitalen Gesellschaft und wertebasierten digitalen Verwaltung (**) von 2020 baut auf dem
Grundsatz menschenzentrierter und benutzerfreundlicher Systeme auf und enthilt weitere wichtige Grundsitze, auf
denen digitale offentliche Dienste beruhen sollten, darunter Vertrauen und Sicherheit bei der Interaktion mit
digitalen Behorden sowie digitale Souverdnitit und Interoperabilitit. Diese Verpflichtungen sollten mit dieser
Verordnung umgesetzt werden, indem die Nutzer in den Mittelpunkt des Systems gestellt werden und
vorgeschrieben wird, dass die Nutzer iiber das OOTS, seine Arbeitsschritte und die Folgen der Nutzung des Systems
informiert werden miissen.

Es muss ein geeignetes System vorhanden sein, das es den Nutzern ermdglicht, sich fur die Zwecke des Austauschs
von Nachweisen zu identifizieren. Der einzige Rahmen fiir die gegenseitige Anerkennung nationaler elektronischer
Identifizierungsmittel auf Unionsebene ist in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 festgelegt. Elektronische Identifizie-
rungsmittel, die im Rahmen von elektronischen Identifizierungssystemen ausgestellt werden und gemifl der
genannten Verordnung notifiziert wurden, sollten daher von Nachweise anfordernden Behorden verwendet werden,
um die Identitit eines Nutzers zu authentifizieren, bevor der Nutzer ausdriicklich die Nutzung des OOTS beantragt.
Wenn fiir die Identifizierung des betreffenden Nachweislieferanten die Bereitstellung von Merkmalen erforderlich ist,
die tiber die obligatorischen Merkmale des im Anhang der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/1501 genannten
Mindestdatensatzes hinausgehen, sollten diese zusdtzlichen Merkmale auch vom Nutzer durch die Nachweise
anfordernden Behorden angefordert und dem Nachweislieferanten oder der intermedidren Plattform gegebenenfalls
als Teil der Nachweisanfrage bereitgestellt werden.

ABL. L 210 vom 14.6.2021, S. 51.

Unterzeichnet am 6. Oktober 2017, abrufbar unter https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-
tallinn-declaration.

Unterzeichnet am 8. Dezember 2020, abrufbar unter https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-
and-value-based-digital-government.


https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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(21) Einige der in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 aufgefithrten Verfahren setzen voraus, dass
Nachweise im Namen einer juristischen oder natiirlichen Person angefordert werden konnen. So sind beispielsweise
bestimmte Verfahren fiir Unternehmen relevant, weshalb Unternehmer die Moglichkeit haben sollten, den Austausch
von Nachweisen entweder in ihrem eigenen Namen oder iiber einen Vertreter zu beantragen. Die Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 bietet einen vertrauenswiirdigen Rechtsrahmen fiir elektronische Identifizierungsmittel, die fiir
juristische Personen oder fiir natiirliche Personen, die juristische Personen vertreten, ausgestellt werden. Fiir diese
Vertretungsfille gilt die gegenseitige Anerkennung nationaler elektronischer Identifizierungsmittel gemifs der
genannten Verordnung. Diese Verordnung sollte sich daher auf die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und die auf ihrer
Grundlage erlassenen Durchfihrungsrechtsakte stiitzen, wenn es um die Identifizierung von Nutzern in
Vertretungsfillen geht. Die Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor und ihre Untergruppen sollten eng mit den
gemdfl der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 eingerichteten Governance-Strukturen zusammenarbeiten, um zur
Erarbeitung von Losungen fiir Vertretungsbefugnisse und Mandate beizutragen. Da einige der vom OOTS
abgedeckten Verfahren auf dem durch die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 geschaffenen Rahmen beruhen, sollten
die von den Vertretern angeforderten Nachweise auch iiber das OOTS bearbeitet werden konnen, sofern und soweit
Losungen dafiir gefunden wurden.

(22) Damit der Zeitaufwand und die Kosten fiir die Einrichtung des OOTS begrenzt werden und die Mitgliedstaaten von
den Erfahrungen der anderen Mitgliedstaaten bei der Einrichtung profitieren konnen, sollte die Kommission die
Mitgliedstaaten unterstiitzen und die Zusammenarbeit zwischen ihnen in Bezug auf die Entwicklung von wiederver-
wendbaren technischen Losungen und Komponenten, die fir die Einrichtung nationaler Verfahrensportale, der
Vorschaubereiche und der Datendienste genutzt werden konnen, fordern.

(23) Um dafur Sorge zu tragen, dass die Nutzer wihrend der Nutzung des OOTS jederzeit die Kontrolle iiber ihre
personenbezogenen Daten behalten, wie in der Verordnung (EU) 2018/1724 vorgesehen, sollte das OOTS die
Nutzer in zwei Fillen in die Lage versetzen, ihre Entscheidung in Bezug auf diese Daten zu dufern. Erstens sollte
sichergestellt werden, dass die Nutzer ausreichende Informationen erhalten, damit sie gemafd Artikel 14 Absatz 3
Buchstabe a und Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1724 in Kenntnis der Sachlage und ausdriicklich
um die Verarbeitung ihrer Nachweisanfragen ersuchen kénnen. Anschliefend sollte gemaf8 Artikel 14 Absatz 3
Buchstabe f der Verordnung (EU) 2018/1724 sichergestellt werden, dass die auszutauschenden Nachweise in einem
sicheren Vorschaubereich vorab eingesehen werden konnen, bevor der Nutzer entscheidet, ob er mit dem Austausch
von Nachweisen fortfahrt oder nicht, mit Ausnahme der in Artikel 14 Absatz 5 der genannten Verordnung
genannten Fillen.

(24)  Die Verantwortung fiir die Einrichtung des OOTS wird zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission aufgeteilt;
die Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor sollte daher eine zentrale Rolle bei der Governance des Systems
spielen. Angesichts des technischen Charakters ihrer Arbeit und zur Erleichterung der Umsetzung der technischen
Entwurfsdokumentation in bestehenden nationalen Systemen sollte die Arbeit der Koordinierungsgruppe fiir das
Zugangstor von Sachverstindigen unterstiitzt und vorbereitet werden, die sich in einer oder mehreren
Untergruppen zusammenfinden, die geméf$ ihrer Geschiftsordnung eingesetzt werden. Die Funktionsweise einer
solchen Governance des OOTS sollte in dem Bericht bewertet werden, den die Kommission dem Europiischen
Parlament und dem Rat gemidfl Artikel 36 der Verordnung (EU) 2018/1724 bis zum 12. Dezember 2022
vorgelegen muss.

(25) Um sicherzustellen, dass rasch auf mogliche Vorfille und Ausfille, die den Betrieb des OOTS beeintrichtigen
konnten, reagiert werden kann, sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission ein Netz von Kontaktstellen fiir die
technische Unterstiitzung einrichten. Damit das OOTS ordnungsgemdff funktionieren kann, sollten diese
Kontaktstellen fiir die technische Unterstiitzung iiber die erforderlichen Befugnisse sowie iiber ausreichende
personelle und finanzielle Ressourcen verfiigen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu kénnen.

(26) Um eine wirksame Funktionsweise und Wartung des OOTS zu gewihrleisten, sollten die Verantwortlichkeiten fiir
die verschiedenen Komponenten klar verteilt sein. Die Kommission sollte als Eignerin und Betreiberin der
gemeinsamen Dienste fiir deren Wartung, Hosting und Sicherheit verantwortlich sein. Jeder Mitgliedstaat sollte
dafiir verantwortlich sein, die Wartung und die Sicherheit der Komponenten des OOTS, die ihm gehoren und fiir
die er verantwortlich ist, z. B. eIDAS-Knoten, eDelivery-Zugangspunkte oder nationale Register, im Einklang mit
den einschligigen Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten sicherzustellen.
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(28)

(31)

Um einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten gemaf$ der Verordnung (EU) 2016679 des Europdischen
Parlaments und des Rates (**) zu gewihrleisten, sollte die Rolle der Mitgliedstaaten, insbesondere der jeweils
zustindigen Behorden in ihrer Eigenschaft als Nachweise anfordernde Behorde oder Nachweislieferant, und
gegebenenfalls der intermedidren Plattformen in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die in den iiber das
OOTS ausgetauschten Nachweisen enthalten sind, in dieser Verordnung festgelegt werden.

Zum Schutz der gemeinsamen Dienste vor potenziellen Bedrohungen, die die Vertraulichkeit, Integritdt oder
Verfuigbarkeit der Kommunikations- und Informationssysteme der Kommission beeintrachtigen, sollte der Beschluss
(EU, Euratom) 2017/46 der Kommission (*) fiir diese Dienste gelten.

Artikel 14 Absitze 1 bis 8 und 10 der Verordnung (EU) 2018/1724 gelten ab dem 12. Dezember 2023. Daher
sollten die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen ebenfalls ab diesem Datum gelten.

Der Europiische Datenschutzbeauftragte wurde gemdfl Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 des
Europdischen Parlaments und des Rates (') angehort und hat am 6. Mai 2021 eine férmliche Stellungnahme (%)
abgegeben.

Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Manahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses fiir
das einheitliche digitale Zugangstor —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Fiir

1.

ABSCHNITT 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

Ltechnisches System zur einmaligen Erfassung” bzw. ,00TS* (once-only technical system) das technische System fiir
den grenziiberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen gemafs Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2018/1724;

,Nachweislieferant“ eine zustindige Behorde im Sinne des Artikels 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 20181724, die
strukturierte oder unstrukturierte Nachweise rechtmafig ausstellt;

,Nachweise anfordernde Behorde“ eine zustindige Behorde, die fiir eines oder mehrere der in Artikel 14 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren verantwortlich ist;

,eDelivery-Zugangspunkt” eine Kommunikationskomponente, die Teil des elektronischen Zustelldienstes eDelivery ist
und auf technischen Spezifikationen und Normen beruht, einschlieflich des AS4-Dateniibermittlungsprotokolls und
zusitzlicher Dienste, die im Rahmen der Fazilitit ,Connecting Europe® entwickelt und im Rahmen des Programms
,Digitales Europa“ fortgefithrt wurden, soweit sich diese technischen Spezifikationen und Normen mit der Norm ISO
15000-2 decken;

Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABL. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

Beschluss (EU, Euratom) 201746 der Kommission vom 10. Januar 2017 iiber die Sicherheit von Kommunikations- und Informations-
systemen in der Européischen Kommission (ABL L 6 vom 11.1.2017, S. 40).

Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABL L 295 vom
21.11.2018, S. 39).
https:|/edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/comments/specifications-technical-system-cross-border_de
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5. ,eIDAS-Knoten“ einen Knoten im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/1501, der
die technischen und operativen Anforderungen erfiillt, die in dieser Verordnung und auf deren Grundlage festgelegt
sind;

6. intermedidre Plattform* eine technische Losung, die je nach der Verwaltungsorganisation der Mitgliedstaaten, in denen
die intermediare Plattform tatig ist, in Erfiillung eigener Aufgaben oder im Namen anderer Behorden wie Nachweislie-
feranten oder Nachweise anfordernden Behorden titig wird und iber die Nachweislieferanten oder Nachweise
anfordernde Behorden mit den in Artikel 4 Absatz 1 genannten gemeinsamen Diensten oder mit Nachweislieferanten
oder Nachweise anfordernden Behorden aus anderen Mitgliedstaaten verbunden werden;

7. Verzeichnis der Datendienste” ein Register, das die Liste der Nachweislieferanten und der von ihnen herausgegebenen
Nachweisarten zusammen mit den entsprechenden Begleitinformationen enthalt;

8. ,Nachweisdienst“ einen Dienst, der es einer Nachweise anfordernden Behorde ermdglicht, festzustellen, welche
Nachweisart aus einem anderen Mitgliedstaat die Anforderungen an die Nachweise fiir die Zwecke eines nationalen
Verfahrens erfiillt;

9. ,elektronisches Identifizierungsmittel“ eine materielle undf/oder immaterielle Einheit, die Personenidentifizie-
rungsdaten enthilt und zur Authentifizierung bei Online-Diensten verwendet wird;

10. ,semantischer Datenspeicher ein Archiv semantischer Spezifikationen, die mit dem Nachweisdienst und dem
Verzeichnis der Datendienste verkniipft sind und aus Definitionen von Namen, Datentypen und Datenelementen
bestehen, die mit bestimmten Nachweisarten verbunden sind, um das gegenseitige Verstandnis und die spracheniiber-
greifende Auslegung fiir Nachweislieferanten, Nachweise anfordernde Behorden und Nutzer beim Austausch von
Nachweisen tiber das OOTS sicherzustellen;

11. ,technische Entwurfsdokumentation“ eine Reihe detaillierter und unverbindlicher technischer Dokumente, die von der
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor
gemifS Artikel 29 der Verordnung (EU) 2018/1724 oder etwaiger Untergruppen gemafs Artikel 19 dieser Verordnung
erstellt werden und die unter anderem eine oberste Ebene der Architektur, Austauschprotokolle, Normen und
Zusatzdienste umfassen, die die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Nachweislieferanten, die Nachweise
anfordernden Behorden, die intermedidren Plattformen und andere betroffene Behorden bei der Einrichtung des
OOTS im Einklang mit dieser Verordnung unterstiitzen;

12. ,Datendienst“ einen technischen Dienst, iiber den ein Nachweislieferant die Nachweisanfrage bearbeitet und die
Nachweise ibermittelt;

13. ,Datenmodell“ eine Abstraktion, in der Datenelemente organisiert werden und die ihre Beziehungen zueinander
standardisiert und die Entitdten, ihre Merkmale und die Beziehungen zwischen diesen Entititen spezifiziert;

14. ,Vorschaubereich eine Funktion, die es dem Nutzer ermdoglicht, die angeforderten Nachweise gemafs Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii vorab einzusehen;

15. ,strukturierter Nachweis“ alle Nachweise in elektronischem Format, die fiir die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2018/1724 genannten Verfahren erforderlich sind, die in vordefinierten Elementen oder Feldern organisiert sind,
die eine bestimmte Bedeutung und ein bestimmtes technisches Format haben, das die Verarbeitung durch
Softwaresysteme ermoglicht, und die durch die Metadatenelemente des in Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung
genannten allgemeinen Metadatenmodells des OOTS erginzt werden und entweder dem in Artikel 7 Absatz 2 dieser
Verordnung genannten Datenmodell des technischen Systems (OOTS) fiir die betreffende Nachweisart entsprechen
oder von einer von Menschen lesbaren Version begleitet werden;

16. ,unstrukturierter Nachweis“ Nachweise in elektronischem Format, die fiir die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2018/1724 genannten Verfahren erforderlich sind und die nicht in vordefinierten Elementen oder Feldern
organisiert sind, die eine bestimmte Bedeutung und ein bestimmtes technisches Format haben, sondern durch die
Metadatenelemente des allgemeinen Metadatenmodells des OOTS gemif Artikel 7 Absatz 1 der vorliegenden
Verordnung ergdnzt werden;

17. ,Nachweisart“ eine Kategorie von strukturierten oder unstrukturierten Nachweisen mit einem gemeinsamen Zweck
oder einem gemeinsamen Inhalt;

18. ,Vorfall“ eine Situation, in der das technische System (OOTS) die Leistung nicht erbringt, die Nachweise nicht
qbermittelt oder Nachweise iibermittelt, die nicht angefordert wurden, oder in der die Nachweise wahrend der
Ubermittlung verdndert oder offengelegt wurden, sowie jede Verletzung der Sicherheit geméf Artikel 29;

19. ,Verfahrensportal® eine Webseite oder eine mobile Anwendung, iiber die ein Nutzer Zugang zu einem Online-
Verfahren im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 hat und es abschlieen kann.
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Artikel 2
Struktur des OOTS

Das OOTS besteht aus

den Verfahrensportalen von Nachweise anfordernden Behérden und den Datendiensten von Nachweislieferanten,

&

=

gegebenenfalls intermedidren Plattformen,

dem in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genannten Vorschaubereich,

e o

den in Artikel 8 genannten nationalen Registern und Diensten, soweit erforderlich,

o
-

eIDAS-Knoten fiir die Nutzerauthentifizierung und den Identitdtsabgleich,

R

eDelivery-Zugangspunkten,
g) den in Artikel 4 Absatz 1 genannten gemeinsamen Diensten,

h) den Integrationselementen und Schnittstellen, die erforderlich sind, um die in den Buchstaben a bis g genannten
Komponenten zu verbinden.

ABSCHNITT 2

DIENSTE DES OOTS

Artikel 3

eIDAS-Knoten und eDelivery-Zugangspunkte

(1)  Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass die Nachweise anfordernden Behorden entweder direkt oder iiber eine
intermedidre Plattform mit einem eIDAS-Knoten verbunden sind, um die Nutzerauthentifizierung gemafs Artikel 11 zu
ermdglichen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eDelivery-Zugangspunkte in den Verfahrensportalen der Nachweise
anfordernden Behorden, in den Datendiensten der Nachweislieferanten und auf den intermedidren Plattformen installiert,
konfiguriert und darin eingebunden sind.

(3)  Die Mitgliedstaaten konnen die Anzahl der eDelivery-Zugangspunkte, die sie fiir das technische System (OOTS)
verwenden, selbst bestimmen.

Artikel 4

Gemeinsame Dienste
(1)  Die Kommission richtet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die folgenden Dienste des technischen Systems
(OOTY) (im Folgenden ,gemeinsame Dienste”) ein:
a) das Verzeichnis der Datendienste gemafd Artikel 5;
b) den Nachweisdienst gemaf§ Artikel 6;
) den semantischen Datenspeicher gemafd Artikel 7.
(2)  Die Mitgliedstaaten stellen die technische Verbindung zwischen den Verfahrensportalen der Nachweise anfordernden
Behorden direkt oder iiber intermedidre Plattformen mit den gemeinsamen Diensten und die ordnungsgemifSe

Registrierung ihrer Datendienste in den gemeinsamen Diensten sicher. Bei der Implementierung dieser Verbindungen
orientieren sich die Mitgliedstaaten an den Beschreibungen in der technischen Entwurfsdokumentation.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nur Nachweise anfordernde Behorden direkt oder iiber intermediire
Plattformen mit den gemeinsamen Diensten verbunden sind und dass nur Nachweise anfordernde Behorden und
Nachweislieferanten das OOTS nutzen konnen. Die Mitgliedstaaten iiberpriifen in regelmifligen Abstinden das
Funktionieren der Verbindungen zu den gemeinsamen Diensten.
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Artikel 5

Verzeichnis der Datendienste

(1) Unbeschadet des Artikels 8 der vorliegenden Verordnung stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass alle Nachweislie-
feranten und von ihnen ausgestellten Nachweisarten, die fiir die in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724
genannten Online-Verfahren relevant sind, in das Verzeichnis der Datendienste aufgenommen werden.

(2)  Die Kommission ist fiir die Entwicklung und Pflege von Schnittstellen verantwortlich, die es den in Artikel 28 der
Verordnung (EU) 2018/1724 genannten nationalen Koordinatoren, den zustindigen Behorden, gegebenenfalls den
intermedidren Plattformen und der Kommission — jeweils im Rahmen ihrer Zustindigkeiten und der von der Kommission
festgelegten Zugangsrechte — ermdglichen,

a) die im Verzeichnis der Datendienste enthaltenen Informationen zu registrieren, zu 16schen und sonstige
Aktualisierungen vorzunehmen,

b) die Zugriffsrechte der Personen zu verwalten, die berechtigt sind, Registrierungen und Anderungen an den registrierten
Daten vorzunehmen.

Die Kommission trigt dafiir Sorge, dass nationale Koordinatoren, zustindige Behérden und intermediidre Plattformen
zwischen grafischen Anwenderschnittstellen fiir autorisierte Personen und Programmierschnittstellen fiir automatisches
Hochladen wiahlen kénnen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Nachweisart, die im Verzeichnis der Datendienste registriert ist,
Folgendes beigefiigt wird:

a) das Sicherheitsniveau der von den Mitgliedstaaten gemdf der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 notifizierten
elektronischen Identifizierungsmittel und

b) gegebenenfalls fiir den Austausch iiber das OOTS erforderliche zusitzliche Attribute, die zur Erleichterung der
Identifizierung des jeweiligen Nachweislieferanten angegeben werden und die tiber die obligatorischen Merkmale des in
der Durchfithrungsverordnung (EU) 2015/1501 festgelegten Mindestdatensatzes hinausgehen, die unter Verwendung
der gemif$ der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 notifizierten elektronischen Identifizierungsmittel ausgetauscht werden.

(4)  Im Verzeichnis der Datendienste wird klar zwischen den in Absatz 3 Buchstabe b dieses Artikels genannten
zusitzlichen Merkmalen und den Merkmalen, die unter Verwendung der gemdf der Verordnung (EU) Nr. 910/2014
notifizierten elektronischen Identifizierungsmittel nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f dieser Verordnung ausgetauscht
werden, unterschieden.

(5)  Das in Absatz 3 Buchstabe a genannte Sicherheitsniveau, das fiir grenziiberschreitende Nutzer erforderlich ist, darf
das fiir nicht grenziiberschreitende Nutzer erforderliche Sicherheitsniveau nicht iiberschreiten.

(6)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Informationen im Data Service Directory auf dem neuesten Stand gehalten
werden.

Artikel 6
Nachweisdienst

(1)  Der Nachweisdienst ermoglicht es den Nachweise anfordernden Behorden, festzustellen, welche in anderen
Mitgliedstaaten ausgestellten Nachweisarten den Nachweisarten entsprechen, die im Rahmen der Verfahren, fiir die die
Nachweise anfordernde Behorde zustindig ist, erforderlich sind.

(2)  Die Mitgliedstaaten ergdnzen tiber die in Artikel 5 Absatz 2 genannte Schnittstelle das Verzeichnis der Nachweisarten
im Verzeichnis der Datendienste gemaff Artikel 5 Absatz 1 um die Sachverhalte oder die Einhaltung der von ihnen
nachgewiesenen Verfahrensvorschriften, gegebenenfalls zusammen mit anderen Nachweisarten. Die Mitgliedstaaten sorgen
dafiir, dass diese Informationen richtig sind und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

(3)  Die Kommission ist fur die Entwicklung und Pflege von Schnittstellen verantwortlich, die es den nationalen
Koordinatoren, den zustindigen Behorden, gegebenenfalls den intermediiren Plattformen und der Kommission — jeweils
im Rahmen ihrer Zustindigkeiten und der von der Kommission festgelegten Zugangsrechte — ermoglichen,
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a) die in Absatz 2 genannten Informationen hinzuzufiigen, zu dndern oder zu aktualisieren und

b) die Zugriffsrechte der Personen zu verwalten, die berechtigt sind, Erginzungen und Anderungen an den registrierten
Information vorzunehmen.

Die Kommission trigt dafiir Sorge, dass nationale Koordinatoren, zustindige Behorden und intermedidre Plattformen
zwischen grafischen Anwenderschnittstellen fiir autorisierte Personen und Programmierschnittstellen fiir automatisches
Hochladen wiahlen kénnen.

(4)  Die Kommission erleichtert die Zuordnung der in einem Mitgliedstaat ausgestellten Nachweise auf Sachverhalte oder
die Einhaltung von Verfahrensvorschriften, die in einem Verfahren in einem anderen Mitgliedstaat nachgewiesen werden
miissen, indem sie die Gesprache strukturiert und die Arbeit in der in Artikel 19 genannten zustindigen Untergruppe
organisiert. Die Untergruppe legt eine formale domainspezifische Sprache fest, die nach Moglichkeit einer einschligigen
internationalen Norm zugeordnet werden kann, und schligt diese Sprache der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor
gemif$ Artikel 18 Buchstabe f vor.

Artikel 7

Semantischer Datenspeicher und Datenmodelle

(1)  Der semantische Datenspeicher ermoglicht den Zugriff auf das allgemeine Metadatenmodell des OOTS, das so
konzipiert ist, dass es Metadaten zur eindeutigen Identifizierung des Nachweises und des Nachweislieferanten anzeigt und
das zusitzliche Felder zur Anzeige der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ genannten Metadaten enthilt.

(2)  Fir die in der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor vereinbarten strukturierten Nachweisarten enthalt der
semantische Datenspeicher ein Datenmodell des OOTS, das mindestens die folgenden Komponenten umfasst:

a) eine Darstellung dieses Datenmodells mit
i) einem visuellen Diagramm des Datenmodells und

ii) einer Beschreibung aller Entititen des Datenmodells in Textform, bestehend aus einer Definition und der Liste der
Merkmale der Entitdt, und fiir jedes Merkmal die erwartete Art (z. B. boolesch, Kennung, Datum), eine Definition,
die Kardinalitdt und die optionale Verwendung einer Codeliste,

b) die Ausgabe in XML auf der Grundlage der XML-Schema-Definition (XSD) oder eines gleichwertigen Formats, erganzt
durch andere weitverbreitete Serialisierungsformate, sofern moglich,

¢) Codelisten zur Gewihrleistung der automatisierten Verarbeitung von Nachweisen, die in einem strukturierten Format
verfiigbar sind,

d) einen Mechanismus fir die Umwandlung in ein fiir den Menschen lesbares Format, z. B. XSLT oder ein gleichwertiges
Format.

(3)  Fiir jede Art von Nachweis bietet der semantische Datenspeicher eine Versionskontrolle und ein Anderungsprotokoll,
um die verschiedenen Versionen nachverfolgen zu konnen.

(4)  Das Semantic Repository umfasst eine Methode fiir die Entwicklung neuer Datenmodelle des OOTS fiir iiber das
OOTS ausgetauschte Nachweisarten, bestehend aus Beispielen und Lernmaterialien.

(5)  Die Zeitplane fiir Aktualisierungen und Anpassungen der allgemeinen Metadatenmodelle und der Datenmodelle des
OOTS werden von den Mitgliedstaaten und der Kommission regelmafSig im Rahmen einer der Untergruppen der Koordinie-
rungsgruppe fiir das Zugangstor gemafl Artikel 19 erortert und von der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor
angenommen. Die Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermedidren Plattformen wenden diese Aktualisierungen
und Anpassungen spitestens zwolf Monate nach ihrer Veroffentlichung im semantischen Datenspeicher an.

(6)  Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten ein IT-Tool zur Verfiigung, mit dem sie die Ubereinstimmung der
Nachweise mit dem allgemeinen Metadatenmodell und den Datenmodellen des OOTS tiberpriifen kénnen.

(7)  Die Kommission veroffentlicht den semantischen Datenspeicher auf einer speziellen Website der Kommission.
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Artikel 8
Nationale Register und Dienste

(1)  Mitgliedstaaten, die iiber nationale Register oder Dienste verfiigen, die dem Verzeichnis der Datendienste oder dem
Nachweisdienst gleichwertig sind, konnen sich dafir entscheiden, die Nachweislieferanten, die Nachweisarten, die sie
ausstellen, und die Sachverhalte oder die Einhaltung der von ihnen nachgewiesenen Verfahrensvorschriften,
moglicherweise zusammen mit anderen Nachweisarten, sowie das Sicherheitsniveau der elektronischen Identifizie-
rungsmittel, die fiir den Zugang zu den einzelnen Nachweisarten gemdfl Artikel 5 und 6 erforderlich sind, nicht zu
registrieren. In einem solchen Fall ergreifen sie stattdessen eine der folgenden Mafinahmen:

a) Sie gestatten es den anderen Mitgliedstaaten, in ihren nationalen Registern nach den in diesem Absatz genannten
Informationen zu suchen;

b) sie tibertragen die in diesem Absatz genannten Informationen aus den nationalen Registern oder Diensten in das
Verzeichnis der Datendienste oder den Nachweisdienst.

(2)  Bei der Umsetzung von Absatz 1 orientieren sich die Mitgliedstaaten an den Beschreibungen in der technischen
Entwurfsdokumentation.

ABSCHNITT 3

NACHWEISE ANFORDERNDE BEHORDEN

Artikel 9
Erklirung fiir die Nutzer
(1)  Die Nachweise anfordernden Behorden stellen sicher, dass ihre Verfahrensportale eine Erklirung des OOTS und von
dessen Funktionen enthalten, einschliellich Informationen dariiber, dass

a) die Nutzung des OOTS freiwillig ist;

b) die Nutzer die Moglichkeit haben, den Nachweis in dem Vorschaubereich gemifd Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b
Ziffer ii vorab einzusehen und zu entscheiden, ob sie diesen fiir das Verfahren verwenden wollen oder nicht;

¢) die Nutzer im eigenen Namen handeln oder sich von einer anderen juristischen oder natiirlichen Person vertreten lassen
konnen, sofern und soweit Losungen fiir die Vertretung gemif der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und den auf ihrer
Grundlage erlassenen Durchfithrungsrechtsakten gefunden wurden.

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes genannten Informationen sind im Falle der in Artikel 14 Absatz 5 der
Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren nicht erforderlich.

(2)  Die Verpflichtung zur Bereitstellung von Erlduterungen gemdfl Absatz 1 dieses Artikels gilt unbeschadet der
Verpflichtung, den betroffenen Personen die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten
Informationen zur Verfiigung zu stellen.

Artikel 10

Auswahl der Nachweisart

(1)  Die Nachweise anfordernden Behorden geben den Nutzern die Moglichkeit, die Nachweisarten, die auf der
Grundlage der im Nachweisdienst registrierten Informationen den Arten entsprechen, die nach dem anwendbaren Recht in
dem betreffenden Verfahren zuldssig wiren, mittels direkter Ubermittlung anzufordern, sofern die Nachweislieferanten
diese Nachweisarten iiber das OOTS gemif Artikel 5 Absatz 1 zur Verfugung stellen.

(2)  Konnen mehrere Nachweise angefordert werden, muss die Nachweise anfordernde Behorde sicherstellen, dass die
Nutzer alle Nachweise, einen Teil davon oder eine bestimmte Nachweisart auswihlen konnen.
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Artikel 11

Nutzerauthentifizierung

(1) Die Nachweise anfordernden Behorden nutzen elektronische Identifizierungsmittel, die im Rahmen eines
elektronischen Identifizierungssystems ausgestellt wurden, das gemifl der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 notifiziert
wurde, um die Nutzer zu authentifizieren, die entweder im eigenen Namen oder iiber einen Vertreter tatig werden, sofern
und soweit Losungen fiir die Vertretung gemifl der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und den auf ihrer Grundlage
erlassenen Durchfiithrungsrechtsakten gefunden wurden.

(2)  Sobald der Nutzer die Nachweisart, die iiber das OOTS ausgetauscht werden soll, ausgewdhlt hat, informieren die
Nachweise anfordernden Behorden die Nutzer

a) gegebenenfalls tiber die zusitzlichen Merkmale gemidfl Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b dieser Verordnung, die sie
bereitstellen miissen, und

b) dariiber, dass sie zu den entsprechenden Nachweislieferanten oder gegebenenfalls zu einer oder mehreren intermedidren
Plattformen weitergeleitet werden, um die ausgewahlten Nachweise vorab einzusehen.

(3)  Ist die in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/1724 genannte Moglichkeit, den Nachweis vorab
einzusehen, nicht erforderlich, so findet Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels keine Anwendung. In diesem Fall konnen die
Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermedidren Plattformen die Nachweise anfordernde Behorde auffordern,
den Nutzer zum Zwecke des Identitits- und Nachweisabgleichs erneut zu identifizieren und zu authentifizieren. Der
Nutzer kann sich dafiir entscheiden, nicht weitergeleitet zu werden. In diesem Fall informiert die Nachweise anfordernde
Behorde den Nutzer dariiber, dass der vom Nachweislieferanten durchgefithrte Identitits- und Nachweisabgleich
méglicherweise nicht zu einer Ubereinstimmung im Sinne von Artikel 16 dieser Verordnung fiihrt.

Artikel 12
Ausdriickliches Ersuchen

Die Nachweise anfordernde Behorde stellt dem Nutzer zusitzlich zu den in Artikel 9 genannten Informationen Folgendes
zur Verfiigung:

a) die Namen der Nachweise anfordernden Behorden,

b) die Nachweisarten oder Datenfelder, die ausgetauscht werden sollen.

Dieser Artikel gilt unbeschadet der Fille, in denen die Nutzung des OOTS ohne ausdriickliches Ersuchen gemafd Artikel 14
Absatz 4 der Verordnung (EU) 20181724 zuldssig ist.

Artikel 13

Nachweisanfrage

(1)  Die Nachweise anfordernde Behorde stellt sicher, dass die Nachweisanfrage an den Nachweislieferanten oder
gegebenenfalls die intermediére Plattform iibermittelt wird und die folgenden Informationen enthalt:

a) die eindeutige Kennung der Anfrage,

=3

) die angeforderte Nachweisart,

) das Datum und die Uhrzeit des ausdriicklichen Ersuchens,

(g)

o

) die Angabe des Verfahrens, fiir das der Nachweis erforderlich ist,

o

) den Namen und die Metadaten zur eindeutigen Identifizierung der Nachweise anfordernden Behérde und der
intermedidren Plattform, sofern zutreffend,

f) die Merkmale des Nutzers oder gegebenenfalls des Nutzers und des Vertreters, die unter Verwendung der in Artikel 11
Absatz 1 genannten elektronischen Identifizierungsmittel ausgetauscht werden,

g) das Sicherheitsniveau der vom Nutzer verwendeten elektronischen Identifizierungsmittel im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014,
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h) die in Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b genannten zusitzlichen Merkmale, die der Nutzer fur die Zwecke der Anfrage
bereitstellt,

i) die Kennung des im Verzeichnis der Datendienste eingetragenen Nachweislieferanten,

j) die Angabe, ob das ausdriickliche Ersuchen des Nutzers gemifs Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1724
erforderlich war,

k) die Angabe, ob die Moglichkeit, die Nachweise gemif Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/1724 vorab
einzusehen, erforderlich war.

(2)  Die Nachweise anfordernde Behorde unterscheidet klar zwischen den in Absatz 1 Buchstabe h genannten
zusidtzlichen Merkmalen und den in Absatz 1 Buchstabe f genannten Merkmalen.

Artikel 14

Weiterleitung des Nutzers an den Nachweislieferanten

(1)  Unbeschadet der Verfahren nach Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 20181724 stellen die Nachweise
anfordernden Behorden sicher, dass die Nutzer nach der Auswahl der iiber das OOTS auszutauschenden Nachweise im
Verfahrensportal gemif8 Artikel 10 dieser Verordnung und der Angabe ihres ausdriicklichen Ersuchens gemif§ Artikel 12
dieser Verordnung zu den Nachweislieferanten oder gegebenenfalls zu einer oder mehreren intermedidren Plattformen
weitergeleitet werden, um von der Moglichkeit, die Nachweise vorab einzusehen, Gebrauch zu machen.

(2)  In Bezug auf die in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren konnen die Nutzer
gemaf Artikel 11 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung gegebenenfalls an die Nachweislieferanten oder eine oder
mehrere intermedidre Plattformen weitergeleitet werden.

ABSCHNITT 4

NACHWEISLIEFERANT

Artikel 15
Rolle beim Austausch von Nachweisen

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermedidren Plattformen fiir
den Austausch von Nachweisen iiber das OOTS Anwendungsdienste nutzen, die Folgendes leisten konnen:

a) Entgegennahme und Auswertung von Nachweisanfragen, die von einem eDelivery-Zugangspunkt iibermittelt werden
und die als Eingangsdaten fiir die Datendienste gelten;

b) vorbehaltlich einer erfolgreichen Identifizierung und Authentifizierung gemaf8 Artikel 16 dieser Verordnung:
i) Abrufen von Nachweisen, die der Anfrage entsprechen;

ii) Moglichkeit fiir die Nutzer — aufler im Falle der in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/1724 genannten
Verfahren —, anzugeben, welche dieser Nachweise sie im Vorschaubereich vorab einsehen mochten, und die auf
diese Weise angegebenen Nachweise in einem Vorschaubereich einzusehen;

iii) Moglichkeit fiir die Nutzer, anzugeben, welche der iibereinstimmenden Nachweise gegebenenfalls an die Nachweise
anfordernde Behorde zur Verwendung im Verfahren riickiibermittelt werden sollen;

¢) Rickiibermittlung der Antworten auf die Nachweisanfrage an die Nachweise anfordernde Behorde iiber einen
eDelivery-Zugangspunkt, vorbehaltlich der Entscheidung des Nutzers, den Nachweis in dem Verfahren zu verwenden,
nachdem er die Moglichkeit hatte, diesen im Vorschaubereich einzusehen, aufSer im Falle der in Artikel 14 Absatz 5 der
Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren, von Fehlermeldungen, auch in der in Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Situation, oder von Berichten iiber Nachweise, die noch
umgewandelt werden.

(2)  Wird eine Antwort auf eine Nachweisanfrage riickiibermittelt, so muss sie die angeforderten Nachweise und
Folgendes enthalten:

a) Metadaten zur eindeutigen Identifizierung der Antwort auf eine Nachweisanfrage;
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b) Metadaten zur eindeutigen Identifizierung der Nachweisanfrage;
¢) Metadaten, die das Datum und die Uhrzeit angeben, zu der die Antwort erzeugt wurde;
d) Metadaten zur eindeutigen Identifizierung des Nachweises und des Nachweislieferanten;

e) eine von Menschen lesbare Fassung des Nachweises in Fillen, in denen strukturierte Nachweise nicht dem fiir die
betreffende Nachweisart relevanten Datenmodell des OOTS entsprechen.

(3) Die Antwort auf eine Nachweisanfrage kann auch Metadaten enthalten, die die Sprache bzw. die Sprachen der
angeforderten Nachweise eindeutig identifizieren.

(4)  Wird eine Fehlermeldung riickiibermittelt, so enthilt diese Metadaten zur eindeutigen Identifizierung der Anfrage,
des Datums und der Uhrzeit, zu der sie erstellt wurde, sowie eine Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

(5)  Stehen noch keine Nachweise fiir den Austausch iiber das OOTS zur Verfigung, werden diese aber derzeit in
strukturierte oder unstrukturierte Nachweise im Sinne von Artikel 1 Nummern 16 und 17 umgewandelt, wird ein Bericht
nach Absatz 1 Buchstabe ¢ des vorliegenden Artikels iibermittelt. Dieser Bericht enthilt Metadaten zur eindeutigen
Identifizierung der Nachweisanfrage, des Datums und der Uhrzeit seiner Erstellung sowie die Meldung, dass die
betreffenden Nachweise derzeit in strukturierte oder unstrukturierte Nachweise im Sinne von Artikel 1 Nummern 16
und 17 umgewandelt werden und in Zukunft fiir die Ubermittlung durch das OOTS zur Verfiigung stehen werden. Der
Nachweislieferant gibt in seinem Bericht das voraussichtliche Datum und die Uhrzeit an, zu denen die Nachweise zur
Verfiigung stehen werden.

Artikel 16
Identitits- und Nachweisabgleich

(1)  Die Nachweislieferanten oder die intermedidren Plattformen konnen gegebenenfalls verlangen, dass sich die Nutzer
zum Zwecke des Identitits- und Nachweisabgleichs erneut identifizieren und authentifizieren, auch durch die
Bereitstellung zusdtzlicher Attribute.

(2)  Die Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermediidren Plattformen stellen sicher, dass Nachweise nur dann
tiber das OOTS ausgetauscht werden, wenn die Identitdtsattribute des Nutzers und gegebenenfalls des Vertreters, die unter
Verwendung der in Artikel 11 Absatz 1 genannten elektronischen Identifizierungsmittel ausgetauscht wurden, sowie die in
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a genannten zusitzlichen Merkmale, die vom Nutzer zur Erleichterung der Identifizierung
durch den jeweiligen Nachweislieferanten bereitgestellt wurden, mit den bei ihnen vorhandenen Merkmalen
tibereinstimmen.

(3)  Fiihrt der Identitits- und Nachweisabgleich nicht zu einer Ubereinstimmung oder fithrt der Identititsabgleich zu
zwei oder mehr Ergebnissen, so wird dem Nutzer oder gegebenenfalls dem Vertreter keine Vorschau auf die angeforderten
Nachweise gewihrt und die Nachweise werden nicht ausgetauscht. Sollte es keine Ubereinstimmung geben,

a) wird der Nachweise anfordernden Behorde eine Fehlermeldung angezeigt;

b) erhilt der Nutzer eine automatische Nachricht, in der erklart wird, dass der Nachweis nicht zur Verfiigung gestellt
werden kann.

ABSCHNITT 5

PROTOKOLLSYSTEM DES OOTS

Artikel 17

Protokollsystem

(1)  Fir jede iiber das OOTS iibermittelte Nachweisanfrage protokollieren die Nachweise anfordernde Behérde, die
Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermedidren Plattformen die folgenden Elemente:

a) die Nachweisanfrage gemafs Artikel 13 Absatz 1,
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b) die in der Antwort auf die Nachweisanfrage enthaltenen Informationen, mit Ausnahme der Nachweise selbst, oder den
Fehlerbericht gemif Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a,

¢) die eDelivery-Ereignisdaten im Zusammenhang mit Folgendem:

i) den Nachweisanfragen;

ii) den Antworten auf eine Nachweisanfrage;

ili) den Fehlerberichten.
(2)  Fir jeden iiber das OOTS ausgetauschten Nachweis protokolliert der Nachweislieferant oder die intermediire
Plattform gegebenenfalls die Entscheidung des Nutzers nach der Vorschau des Nachweises, die Verwendung des

Nachweises fiir das Verfahren zu genehmigen oder abzulehnen, oder gegebenenfalls die Tatsache, dass der Nutzer den
Vorschaubereich oder das Verfahrensportal verldsst, ohne eine konkrete Entscheidung zu treffen.

(3) Die Kommission und — in den in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a genannten Fillen — die betreffenden
Mitgliedstaaten protokollieren alle Interaktionen mit den in Artikel 4 Absatz 1 genannten gemeinsamen Diensten.

(4)  Unbeschadet lingerer Aufbewahrungsfristen, die nach nationalem Recht fiir die in den Absitzen 1, 2 und 3
genannten Protokollen fur die Zwecke des OOTS oder fiir andere Zwecke vorgeschrieben sind, bewahren die Kommission
und die Nachweise anfordernden Behorden, die Nachweislieferanten oder gegebenenfalls die intermedidren Plattformen
diese Protokolle fiir einen Zeitraum von zwolf Monaten auf.

(5)  Bei Verdacht auf Vorfille und fiir die Zwecke von Priifungen und stichprobenartigen Sicherheitskontrollen, die in
ihrem jeweiligen Zustindigkeitsbereich gemaff Artikel 26 durchgefiihrt werden, gewdhren die Nachweise anfordernden
Behorden, die Nachweislieferanten und gegebenenfalls die intermediidren Plattformen einander auf Ersuchen Zugang zu
den in den Absidtzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Protokollen iiber das in Artikel 22 genannte Dashboard
fir technischen Support. Zu denselben Zwecken und in gleicher Weise stellen die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die
Kommission den betreffenden Nachweise anfordernden Behorden, Nachweislieferanten und intermedidren Plattformen die
in Absatz 3 dieses Artikels genannten Protokolle zur Verfiigung.

ABSCHNITT 6

GOVERNANCE DES OOTS

Artikel 18

Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor

Die Kommission ist in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der mit Artikel 29 der Verordnung (EU)
2018/1724 eingesetzten Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor verpflichtet,

a) die Einrichtung und Inbetriecbnahme des OOTS im Einklang mit Artikel 31 Absatz 3 dieser Verordnung zu
beaufsichtigen;

b) Priorititen fiir die Weiterentwicklung und Verbesserung des OOTS festzulegen;

¢) einen voraussichtlichen Zeitplan fiir regelmiflige Aktualisierungen, die Pflege und die Anpassung der technischen
Entwurfsdokumentation zu bestimmen;

d) Anderungen an der technischen Entwurfsdokumentation zu empfehlen;

e) eine Peerbegutachtung zur Forderung des Austauschs von Erfahrungen und bewidhrten Verfahren zwischen den
Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieser Verordnung durch die Mitgliedstaaten durchzufiihren;

f) die von einer der Untergruppen, die im Einklang mit der Geschiftsordnung der Koordinierungsgruppe fiir das
Zugangstor eingerichtet wurden, vorgelegten operativen Modalititen zu genehmigen oder abzulehnen und erforderli-
chenfalls spezifische Anleitungen zu geben und ihre Arbeit zu iberwachen.



L 231/16 Amtsblatt der Europiischen Union 6.9.2022

Artikel 19

Untergruppen der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor

(1) Um eine koordinierte Entwicklung und Funktionsweise des OOTS zu gewihrleisten, erortern die in Artikel 18
Buchstabe f genannten Untergruppen die operativen Modalititen, die der Koordinierungsgruppe fur das Zugangstor
vorzulegen sind, und erarbeiten erforderlichenfalls Vorschldge zu den folgenden Bereichen:

a) Standardisierung von Datenmodellen des OOTS,

=

) Zuordnung der Nachweise,

(a)

) Uberpriifung, Pflege und Auslegung der technischen Entwurfsdokumentation,
d) operative Governance, insbesondere operative Vereinbarungen und Dienstleistungsvereinbarungen,

e) Sicherheit des OOTS, einschlieflich der Erstellung von Risikomanagementpldnen fur die Ermittlung von Risiken, die
Bewertung ihrer moglichen Auswirkungen und die Planung geeigneter technischer und organisatorischer Mafinahmen
im Falle von Vorfillen,

f) Erprobung und Einfithrung der Komponenten des OOTS, einschlieflich der Interoperabilitit zwischen den in Artikel 2
Buchstaben a bis f und h genannten nationalen Komponenten des OOTS und den in Artikel 4 Absatz 1 genannten
gemeinsamen Diensten.

Zu den operativen Modalititen gehoren die Ausarbeitung und der Vorschlag von Normen, die fiir die Interoperabilitit
erforderlich sind, in den jeweiligen Bereichen der Untergruppen, wobei nach Maglichkeit internationale Normen zugrunde
gelegt werden. Nach der Genehmigung durch die Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor werden diese Normen in die
technische Entwurfsdokumentation aufgenommen.

(2)  Die Untergruppen nehmen ihre Vorschlige fiir die operativen Modalititen nach Moglichkeit im Konsens an. Stellt
sich heraus, dass kein Konsens erzielt werden kann, so kann der Vorsitzende beschliefen, dass ein Vorschlag der
Untergruppe der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor vorgelegt werden kann, wenn er von der einfachen Mehrheit
der in der Sitzung anwesenden Mitglieder der Untergruppe unterstiitzt wird.

ABSCHNITT 7

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Artikel 20

Zentrale Kontaktstelle der Kommission fiir technische Unterstiitzung

(1)  Die Kommission benennt eine zentrale Kontaktstelle fiir technischen Support, die den Betrieb und die Wartung der
in Artikel 4 Absatz 1 genannten gemeinsamen Dienste sicherstellt.

(2) Die zentrale Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung stellt die Verbindung zu anderen einschligigen
Kontaktstellen der Kommission her und koordiniert die Losung von Problemen mit eDelivery-Zugangspunkten oder
eIDAS-Knoten.

(3)  Die Kommission stellt sicher, dass ihre zentrale Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung in einer Weise organisiert
ist, die es ihr ermdglicht, ihre Aufgaben unter allen Umstinden zu erfiillen und kurzfristig Manahmen zu ergreifen.

Artikel 21

Nationale zentrale Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung

(1)  Jeder Mitgliedstaat benennt eine zentrale Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung, um den Betrieb und die
Wartung der einschldgigen Komponenten des OOTS, fiir die der jeweilige Mitgliedstaat gemifs Abschnitt 9 zustindig ist,
sicherzustellen.
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(2)  Die zentralen Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung

a) stellen den Nachweislieferanten und Nachweise anfordernden Behorden bei allen technischen Problemen im Zusammenhang
mit dem Betrieb des OOTS Fachwissen und Beratung zur Verfuigung und stellen erforderlichenfalls eine Verbindung zur
Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung der Kommission und zu anderen Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung her;

b) untersuchen und beheben mogliche Ausfille der eDelivery-Zugangspunkte, mogliche Sicherheitsverletzungen und
andere Vorfille;

¢) unterrichten die Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung {iber alle Titigkeiten, die zu einer Verletzung oder einer
mutmaflichen Verletzung der Sicherheit der elektronischen Systeme fithren konnten.
(3)  Werden von einem Nachweislieferanten Zweifel an der Rechtmifigkeit einer oder mehrerer Nachweisanfragen

gedufert, so ist die zentrale Kontaktstellen fiir technischen Support verpflichtet,

a) die Nachweisanfragen oder Stichproben von Nachweisanfragen, die in der Vergangenheit von derselben Nachweise
anfordernden Behorde tibermittelt wurden, zu iiberpriifen;

b) die vom Mitgliedstaat der Nachweise anfordernden Behorde benannte zentrale Kontaktstelle fiir technische
Unterstiitzung iiber das in Artikel 22 genannte Dashboard fiir technische Unterstiitzung um die Ubermittlung von
Protokollen ausgewahlter Austauschvorginge gemaf$ Artikel 17 zu ersuchen;

¢) den nationalen Koordinator auf das Problem aufmerksam zu machen, sofern es weiterhin besteht.
(4)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre jeweilige zentrale Kontaktstelle fiir technische Unterstiitzung in einer

Weise organisiert ist, die es ihr ermoglicht, ihre Aufgaben unter allen Umstdnden zu erfillen und kurzfristig Mainahmen
zu ergreifen.

Artikel 22
Dashboard fiir technische Unterstiitzung

(1)  Die Kommission richtet ein Dashboard ein, um die Kommunikation zwischen allen Kontaktstellen fiir technische
Unterstiitzung zu erleichtern.

(2)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission erfassen die Kontaktdaten der Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung
im Dashboard und halten sie auf dem neuesten Stand.

(3)  Die Kontaktstellen sind verpflichtet, iiber das Dashboard

a) jeden Vorfall, der als erheblich erachtet wird, zu melden;

o

) alle voriibergehenden oder dauerhaften Maffnahmen, die nach Vorfillen ergriffen wurden, zu melden;

¢) bei den zustindigen Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung die Protokolle ausgewihlter Austauschvorginge in den
in Artikel 17 Absatz 5 genannten Fillen und bei Zweifeln hinsichtlich der Rechtméfigkeit der Nachweisanfrage gemafS
Artikel 21 Absatz 3 anzufordern;

d) im Falle von Vorfillen jede andere erforderliche Unterstiitzung anzufordern.

(4)  Die nationalen Koordinatoren und der Vorsitzende der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor haben Zugang
zum Dashboard.

(5)  Die Kommission und die nationalen Koordinatoren nutzen das Dashboard, um die in Artikel 27 und Artikel 28
Absatz 2 genannten Informationen bereitzustellen.

ABSCHNITT 8

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN GOVERNANCE-STRUKTUREN

Artikel 23
Umfang der Zusammenarbeit

Die Kommission, die Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor und ihre Untergruppen arbeiten mit den einschldgigen,
durch das Unionsrecht oder internationale Ubereinkiinfte geschaffenen Governance-Strukturen in den fiir das OOTS
relevanten Bereichen zusammen, um Synergien zu erzielen und die in diesen anderen Gremien entwickelten Losungen so
weit wie moglich wiederzuverwenden.
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ABSCHNITT 9

VERANTWORTLICHKEITEN FUR WARTUNG UND BETRIEB DER KOMPONENTEN DES OOTS

Artikel 24
Verantwortlichkeiten der Kommission

Die Kommission ist Eignerin der gemeinsamen Dienste und des Dashboards fiir technische Unterstiitzung und zustindig
fir deren Entwicklung, Verfuigbarkeit, Uberwachung, Aktualisierung, Wartung und Hosting.

Artikel 25

Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten

Jeder Mitgliedstaat gilt hinsichtlich der in Artikel 2 Buchstaben a bis f und h genannten nationalen Komponenten des OOTS
als deren Eigner und ist gegebenenfalls fir die Einrichtung sowie fiir die Entwicklung, Verfiigbarkeit, Uberwachung,
Aktualisierung, Wartung und das Hosting verantwortlich.

Artikel 26

Anderungen und Aktualisierungen
(1)  Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten {iber Anderungen und Aktualisierungen der gemeinsamen Dienste.

(2)  Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission {iber Anderungen und Aktualisierungen der in ihre Zustindigkeit
fallenden Komponenten, die Auswirkungen auf die Funktion des OOTS haben konnten.

(3)  Informationen iiber kritische Aktualisierungen werden unverziiglich zur Verfiigung gestellt. Bei anderen, nicht
kritischen Aktualisierungen, die Auswirkungen auf Komponenten des OOTS, die Eigentum anderer Mitgliedstaaten sind,
oder die gemeinsamen Dienste haben konnen, wird die Vorlaufzeit von der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor auf
der Grundlage eines Vorschlags der zustindigen Untergruppe festgelegt.

Artikel 27

Verfiigbarkeit des OOTS

(1) Das OOTS ist rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche mit einer Verfugbarkeitsrate der eDelivery-
Zugangspunkte, der Vorschaubereiche und der gemeinsamen Dienste von mindestens 98 % in Betrieb, mit Ausnahme der
gemifd Absatz 2 dieses Artikels geplanten Wartungsarbeiten. Die Verfiigbarkeitsziele fiir die iibrigen Komponenten des
OOTS werden in den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d genannten Dienstleistungsvereinbarungen festgelegt.

(2)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission kiindigen die geplanten Wartungsarbeiten in Bezug auf die betreffenden
Komponenten des OOTS wie folgt an:

a) funf Arbeitstage vor Wartungsarbeiten, die eine Nichtverfiigbarkeit von bis zu vier Stunden zur Folge haben konnen;

b) zehn Arbeitstage vor Wartungsarbeiten, die eine Nichtverfiigbarkeit von bis zu zwolf Stunden zur Folge haben kénnen;

¢) 30 Arbeitstage vor Wartungsarbeiten an der Infrastruktur des Datenzentrums, die eine Nichtverfiigbarkeit von bis zu
sechs Tagen pro Jahr zur Folge haben konnen.

Soweit moglich, werden Wartungsarbeiten auflerhalb der Arbeitszeiten geplant.

(3)  Sofern Mitgliedstaaten feste wochentliche Wartungszeiten festgelegt haben, unterrichten sie die Kommission dariiber,
an welchem Tag und zu welchen Uhrzeiten solche festen wochentlichen Wartungszeiten geplant sind. Unbeschadet der in
Absatz 2 Buchstaben a, b und ¢ genannten Verpflichtungen sind die Mitgliedstaaten von der Verpflichtung befreit, die
Kommission jedes Mal davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Systeme wihrend solcher fester Wartungszeiten nicht
verfiigbar sind.
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(4)  Im Falle eines unerwarteten technischen Ausfalls der Komponenten des OOTS der Mitgliedstaaten unterrichtet der
betreffende Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unverziiglich iiber deren Nichtverfiigbarkeit
und, sofern dies bekannt ist, iber den Zeitpunkt der voraussichtlichen Wiederaufnahme des Betriebs der Komponenten.

(5)  Im Falles eines unerwarteten Ausfalls der gemeinsamen Dienste unterrichtet die Kommission die Mitgliedstaaten
unverziiglich tiber die Nichtverfiigbarkeit eines oder mehrerer gemeinsamer Dienste und, sofern dies bekannt ist, tiber den
Zeitpunkt der voraussichtlichen Wiederaufnahme des Betriebs des Dienstes.

(6)  Diein diesem Artikel genannten Benachrichtigungen sind iiber das in Artikel 22 genannte Dashboard fiir technische
Unterstiitzung vorzunehmen.

ABSCHNITT 10

SICHERHEIT

Artikel 28

Sicherheit der gemeinsamen Dienste und der nationalen Komponenten

(1)  Die Kommission gewahrleistet die Sicherheit der in Artikel 4 Absatz 1 genannten gemeinsamen Dienste sowie der in
Artikel 2 Buchstabe h genannten Integrationselemente und Schnittstellen, fiir die sie zustindig ist.

(2)  Die Mitgliedstaaten gewdahrleisten die Sicherheit der nationalen Komponenten des OOTS und der in Artikel 2
Buchstabe h genannten Integrationselemente und Schnittstellen, fiir die sie zustindig sind.

(3)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen zu den in den Absitzen 1 und 2 genannten Zwecken zumindest fiir
die Komponente, fiir die sie zustindig sind, die erforderlichen Mafinahmen, um

a) zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu Komponenten erhalten, fur die die Mitgliedstaaten zustindig sind,
b) zu verhindern, dass Unbefugte Daten eingeben, abfragen, dndern oder 16schen,
c) etwaige Aktivititen gemafS den Buchstaben a und b aufzudecken und

d) dafir zu sorgen, dass Sicherheitsvorfille gemifl den anerkannten internationalen Sicherheitsnormen fiir die
Informationstechnologie protokolliert werden.

(4)  Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass

a) die von ihnen betricbenen Verbindungen zu und von den eDelivery-Zugangspunkten sowie die gesamte interne
Kommunikation zwischen verschiedenen nationalen Behdrden mindestens dasselbe Sicherheitsniveau wie der
elektrische Zustelldienst eDelivery erfiillen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit des Austauschs und die Integritét der
tiber das OOTS ausgetauschten Nachweise zu schiitzen;

b) die Herkunft der von dem Zugangspunkt der Nachweise anfordernden Behorde iibermittelten Nachweisanfrage und die
von dem Zugangspunkt des Nachweislieferanten iibermittelte Antwort auf eine Nachweisanfrage oder Fehlermeldung
nicht widerlegt werden konnen.

(5)  Nach Absatz 4 ist der Mitgliedstaat des Nachweislieferanten bei einem bestimmten Austausch von Nachweisen fiir
die Qualitdt, Vertraulichkeit, Integritit und Verfugbarkeit der angeforderten Nachweise verantwortlich, bis diese den
eDelivery-Zugangspunkt der Nachweise anfordernden Behorde oder gegebenentfalls eine intermediire Plattform erreichen.
Der Mitgliedstaat der Nachweise anfordernden Behorde ist in einem bestimmten Austausch von Nachweisen fir die
Vertraulichkeit und Integritit der angeforderten Nachweise ab dem Zeitpunkt zustindig, zu dem sie seinen eDelivery-
Zugangspunkt erreichen.

(6)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewdhrleisten die Vertraulichkeit, Integritit und Verfiigbarkeit der in
Artikel 17 Absitze 1, 2 und 3 genannten Protokolle durch geeignete und verhiltnismifige Sicherheitsmafnahmen fiir die
von ihnen aufgezeichneten Protokolle.
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Artikel 29
Uberwachung der elektronischen Systeme

(1)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission fithren regelmifSige Kontrollen der Komponenten des OOTS, fir die sie
zustindig sind, durch.

(2)  Diein den Artikeln 20 und 21 genannten zentralen Kontaktstellen fuir technische Unterstiitzung nutzen das in Artikel 22
genannte Dashboard fir die technische Unterstiitzung, um einander iiber die bei den Kontrollen festgestellten Mangel, die zu
einer Verletzung oder einer mutmaflichen Verletzung der Sicherheit des OOTS fithren konnten, zu unterrichten.

Artikel 30
Verwaltungsmanagementsystem

Die Kommission richtet ein Verwaltungsmanagementsystem ein, um die Authentifizierungs- und Autorisierungsregeln fiir
die Validierung der Identifizierungsdaten, die den Zugang zu den gemeinsamen Diensten und dem Dashboard fur
technische Unterstiitzung ermoglichen, zu verwalten.

ABSCHNITT 11

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 31
Erprobung des OOTS

(1)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission legen im Rahmen der Koordinierungsgruppe fiir das Zugangstor einen
Zeitplan fir die Erprobung und eine Reihe von Indikatoren fest, anhand deren die Ergebnisse der Erprobung gemessen und
als positiv gewertet werden konnen.

(2)  Die Kommission stellt Erprobungsdienste zur Verfiigung, die die Mitgliedstaaten nutzen konnen, um die Konformitit
der technischen Losungen mit den in Absatz 1 genannten Indikatoren zu untersuchen.

(3)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission erproben die Funktion der einzelnen Komponenten des OOTS und iiberpriifen,
ob sie gemidfl den in Absatz 1 genannten Indikatoren ordnungsgemif funktionieren konnen. Es werden nur diejenigen
Komponenten des OOTS, bei denen die Erprobung zu positiven Ergebnissen fuhrt, den Nutzern zur Verfiigung gestellt.

Artikel 32
Unterstiitzung durch die Kommission

Die Kommission stellt ein Team von Sachverstindigen als Teil der Kontaktstelle der Kommission fiir technische
Unterstiitzung zur Verfiigung, das die nationalen Kontaktstellen fiir technische Unterstiitzung und die nationalen
Koordinatoren in allen Aspekten im Zusammenhang mit der Funktionsweise des OOTS in technischer Hinsicht
unterstiitzt, insbesondere bei

a) der Bereitstellung von Leitlinien,
b) der Organisation von Workshops und Vorfithrungen,

¢) der Beantwortung einzelner Fragen.

Artikel 33
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten handeln in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in den
tiber das OOTS ausgetauschten Nachweisen enthalten und in den Komponenten des OOTS gespeichert sind, deren
Eigentiimer sie gemifS Artikel 25 der vorliegenden Verordnung sind, in ihrer Eigenschaft als Nachweise anfordernde
Behorde oder Nachweislieferant als Verantwortliche im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679
und wie in den Artikeln 34 und 35 der vorliegenden Verordnung naher ausgefiihrt.



6.9.2022 Amtsblatt der Europiischen Union L 231/21

Artikel 34

Aufgaben der Nachweise anfordernden Behorde als Verantwortliche

(1) Beijedem Austausch von Nachweisen tiber das OOTS ist allein die jeweilige Nachweise anfordernde Behorde oder
gegebenenfalls die intermedidre Plattform fiir die Vollstandigkeit und Rechtmafigkeit der Nachweisanfrage zustindig. Die
Nachweise anfordernde Behorde vergewissert sich insbesondere, dass die Nachweise fiir das jeweilige Verfahren, fur das sie
von einem Nutzer angefordert werden, erforderlich sind.

(2)  Sobald die iiber das OOTS ausgetauschten Nachweise der Nachweise anfordernden Behorde oder gegebenenfalls der
intermedidren Plattform zur Verfiigung stehen, entweder nachdem der Nutzer entschieden hat, mit dem Austausch von
Nachweisen gemif$ Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2018/1724 fortzufahren, oder im Falle der in
Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2018/1724 genannten Verfahren, stellt die Nachweise anfordernde Behorde oder
gegebenentfalls die intermediére Plattform dasselbe Schutzniveau fiir personenbezogene Daten gemif der Verordnung (EU)
2016/679 wie in einer Situation sicher, in der der Nutzer die Nachweise tibermittelt oder hochlddt, ohne auf das OOTS
zuriickzugreifen.

Artikel 35

Aufgaben des Nachweislieferanten als Verantwortlicher

(1)  Der jeweilige Nachweislieferant bzw. die intermediére Plattform ist unbeschadet seiner bzw. ihrer Verpflichtungen
gemif$ der Verordnung (EU) 2016/679 bei jedem Austausch von Nachweisen iiber das OOTS allein dafir zustindig, zu
tiberpriifen,

a) ob die angeforderten Nachweise, die sich in seinem bzw. ihrem Besitz befinden, dem Nutzer gemdfl Artikel 16
zugeordnet werden konnen,

b) ob der Nutzer berechtigt ist, den angeforderten Nachweis zu verwenden.
(2)  Stellt eine intermedidre Plattform den Vorschaubereich gemif8 Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der

vorliegenden Verordnung zur Verfiigung, so gilt sie als Auftragsverarbeiter, der im Namen des Nachweislieferanten gemifs
Artikel 4 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2016/679 handelt.

Artikel 36

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 12. Dezember 2023.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 5. August 2022

Fiir die Kommission
Die Présidentin
Ursula VON DER LEYEN



	103er-BuA_Durchführungsverordnung OOTS-VO
	I. Bericht der Regierung
	1. Ausgangslage
	2. Begründung der Vorlage
	3. Schwerpunkte der Vorlage
	3.1 Allgemeines
	3.2 Wesentliche Inhalte der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1463
	3.3 Technische und operative Spezifikationen
	3.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten
	3.3.2 Verzeichnis, Registrierung und Aktualität
	3.3.3 Austauschprozess
	3.3.4 Protokollierung und Datenschutz
	3.3.5 Sicherheitsanforderungen


	4. Verhältnis zur Schweiz
	5. Verfassungsmässigkeit / Rechtliches
	6. Auswirkungen auf Verwaltungstätigkeit, Ressourceneinsatz und Nachhaltige Entwicklung
	6.1 Neue und veränderte Kernaufgaben
	6.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen
	6.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Umsetzung
	6.4 Evaluation


	II. ANTRAG DER REGIERUNG

	Leere Seite. - Kopie
	Beschluss Nr. 3062025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 5. Dezember 2025 (englisches Original)
	Leere Seite.
	Durchführungsverordnung (EU) 20221463 der Kommission zur Festlegung technischer und operativer Spezifikationen des technischen Systems für den grenzüberschreitenden automatisierten
	Durchführungsverordnung (EU) 2022/1463 der Kommission vom 5. August 2022 zur Festlegung technischer und operativer Spezifikationen des technischen Systems für den grenzüberschreitenden automatisierten Austausch von Nachweisen und zur Anwendung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung gemäß der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates 


